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Haushaltssatzung 
 

der Gemeinde Baltrum  
 

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Gemeinde Baltrum in der Sitzung am 16.12.2024 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 

 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird  
 
 Haushaltsjahr 

2025 
Haushaltsjahr 

2026 
1. im Ergebnishaushalt   
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   
   
1.1 der ordentlichen Erträge auf 5.054.000 € 5.050.300 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 5.662.500 € 6.285.900 € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 30.700 € 1.000 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 62.300 € 0 € 
   
2. im Finanzhaushalt   
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   
   
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.719.800 € 4.710.300 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.113.400 € 5.255.300 € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 239.800 €  3.698.700 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.968.900 € 6.040.700 € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 602.100 € 5.497.300 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 80.400 € 100.500 € 
   
festgesetzt.   
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag   
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 5.561.700 € 13.906.300 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 9.162.700 € 11.396.500 € 
 
  



§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird  
  
1. im Haushaltsjahr 2025 auf 602.100 €  
2. im Haushaltsjahr 2026 auf  5.497.300 € 
 
festgesetzt. 

 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 
  
1. im Haushaltsjahr 2025 auf 0 €  
2. im Haushaltsjahr 2026 auf  50.000 € 
 
festgesetzt. 

 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird  
 
1. im Haushaltsjahr 2025 auf 2.000.000 €  
2. im Haushaltsjahr 2026 auf  9.000.000 € 
 
festgesetzt. 

 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 
durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt: 
 
 Haushaltsjahr 

2025 
Haushaltsjahr 

2026 
1. Grundsteuer   
   
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) 

547 v. H. 560 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 547 v. H. 560 v. H. 
   
2. Gewerbesteuer 400 v. H. 400 v. H. 
 
  





 
 
 
 

Vorbericht 
 
 
 
 

zum 
Doppelhaushaltsplan 

der 
Gemeinde Baltrum 

 
 
 
 

für die 
Haushaltsjahre 

2025 / 2026 
  



A. Statistische Daten, Fakten und Infos 
 
 
Die Gemeinde Baltrum ist eine Einheitsgemeinde, welche dem Landkreis Aurich angehört. 
Geographisch liegt die Inselgemeinde im Nordwesten der Bundesrepublik Deutschland und 
des Bundeslandes Niedersachsen.  

 

Mit einer Fläche von 6,5 km2 stellt Baltrum die kleinste ostfriesische Inselgemeinde dar. 



Die Bevölkerungsentwicklung der letzten zehn Jahre stellt sich, anhand der Auswertung der 
Daten zum 31.12. d. J. vom Landesamt für Statistik Niedersachsen, wie folgt dar: 

 

Die Entwicklung der Bevölkerung zeichnet sich dadurch aus, dass die Anzahl der Einwoh-
ner*innen auf Baltrum sich seit dem Jahr 2014 relativ konstant um den Wert 600 hält. Ledig-
lich der Zensus 2022 hat hierauf noch Auswirkungen. 

 

Aufgrund der touristischen Prägung der Kommune ist ferner die Entwicklung der Gästezahlen 
zu betrachten. Die Auswertung der letzten zehn Jahre ergibt folgendes Bild: 

 

Ab dem Jahr 2015 bis zum Jahr 2019 ist ein durchaus konstanter Wert von über 60.000 Gäs-
ten auf Baltrum zu verzeichnen. Lediglich in den Jahren 2020 und 2021 ist ein Einbruch, auf-
grund der Covid-19- bzw. Corona-Pandemie, auf das Niveau der Jahre 2011 bis 2013 festzu-
stellen. Ab dem Jahr 2022 ist wieder ein erheblicher Anstieg der Gästezahlen zu verzeichnen, 
welcher sich um bei ca. 58.000 Gästen hält. 
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B. Systematik der kommunalen Doppik 
 
 
Nach der Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) zum 
01.11.2016 wird auch die Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) durch 
die Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) rückwirkend zum 
01.01.2017 ersetzt. 
 
Die §§ 110 Abs. 3 NKomVG i.V.m. § 37 Abs. 6 KomHKVO regeln, dass die Haushaltswirt-
schaft im Rechnungsstil der doppelten Buchführung zu führen ist, mit einer Bilanz, Ergeb-
nisrechnung und Finanzrechnung (Drei-Komponenten-Rechnung).  
 
Entsprechend den Vorgaben der KomHKVO sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die 
Finanzrechnung in einem geschlossenen System zu führen und dabei ist die Finanzrechnung 
direkt zu bebuchen. 
 
Die zum Ende des Haushaltsjahres zu erstellende Bilanz dokumentiert im Vergleich zur Er-
öffnungsbilanz (= Schlussbilanz des Vorjahres) die Änderungen der Vermögenspositionen, 
der Schuldenpositionen und des Reinvermögens (Nettoposition).  
 
Die Ergebnisrechnung bildet über ergebniswirksam periodisierte Ausgaben und Einnahmen 
den Ressourcenverbrauch einer Periode als Aufwendungen und die Ressourcenentstehung 
einer Periode als Erträge ab. 
 
Die Finanzrechnung erfasst die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) des lau-
fenden Verwaltungsbetriebs, des Investitions- und Finanzierungsbereichs.   
 
  



C. Gliederung des Haushaltsplanes in Teilhaushalte 
 
Entsprechend den Regelungen des § 4 KomHKVO wird der Haushalt in Teilhaushalte geglie-
dert. Der Haushalt der Gemeinde Baltrum wurde bis zum Jahr 2022 in zwei Teilhaushalte 
aufgeteilt. Mit der Auflösung des Eigenbetriebes „Kurverwaltung des Nordseeheilbades Balt-
rum“ zum 31.12.2022 wurde der vorgenannte Aufgabenträger wieder in die Gemeindeverwal-
tung eingegliedert. Daraufhin erfolgte mit dem Doppelhaushalt 2023 / 2024 eine Einrichtung 
eines dritten Teilhaushaltes. Mit dem Doppelhaushalt 2025 / 2026 erfolgt keine weitere Ver-
änderung der Gliederung der Teilhaushalte. 
 
 
1. Teilhaushaltsgliederung nach Hauptproduktbereichen 
 
Der Teilhaushalt 1 umfasst die „Allgemeine Verwaltung“ und besteht aus den             
Hauptproduktbereichen: 
 
1 Zentrale Verwaltung 
5 Gestaltung der Umwelt 
6 Zentrale Finanzleistungen 
 
Der Teilhaushalt 2 umfasst die „Gemeindeverwaltung im engeren Sinne“ und besteht 
aus den Hauptproduktbereichen: 
 
1 Zentrale Verwaltung 
2 Schule und Kultur 
3 Soziales und Jugend 
5 Gestaltung der Umwelt 
 
Der Teilhaushalt 3 umfasst die „Kurverwaltung im engeren Sinne“ besteht aus den 
Hauptproduktbereichen: 
 
4 Gesundheit und Sport 
5 Gestaltung der Umwelt 
 
Die Teilhaushalte stellen dabei jeweils ein Budget i. S. d. § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO dar. 
  



2. Wesentliche Produkte 2025 / 2026 
 
In diesen Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte entsprechend den Vorga-
ben des verbindlichen Niedersächsischen Produktrahmenplanes abgebildet. Ein Produkt stellt 
nach § 60 Nr. 37 KomHKVO eine Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Ge-
sichtspunkten dar, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und 
Ressourcenverbrauch verursachen. 
 
Mit dem Doppelhaushalt 2023 / 2024 wurde der Produktplan der Gemeinde Baltrum überar-
beitet, woraufhin nunmehr insgesamt 27 Produkte verwendet werden. Gleichzeitig wurde es 
notwendig die wesentlichen Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO, welche von finanzieller 
oder kommunalpolitischer Bedeutung sind, neu zu definieren. Mit dem Doppelhaushalt 2025 / 
2026 erfolgten keine Veränderungen am Produktplan sowie bei den wesentlichen Produkten. 
Mit der nachstehenden Abbildung werden die wesentlichen Produkte entsprechend der Auf-
teilung der Teilhaushalte dargestellt: 
 

 

Nummer Bezeichnung Merkmal

1.1.1.02 Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung wesentlich

1.1.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung wesentlich

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen wesentlich

1.2.6.01 Freiwillige Feuerwehr Baltrum wesentlich

2.1.3.01 Grund- und Oberschule Baltrum wesentlich

3.6.5.01 Kindertagesstätte Klabautergarten wesentlich

4.1.8.01 Allgemeine Kurverwaltung wesentlich

4.1.8.02 Hallenbad SindBad wesentlich

4.1.8.03 Strand wesentlich

2

1

3

THH Produkt



D. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2023 und 2024 
 

a. Haushaltsplan 2023 / 2024 
 
Im Ergebnishaushalt der Gemeinde Baltrum wurden bei den Erträgen für das Jahr 2023 
5.445.400 € und 2024 5.064.400 € sowie Aufwendungen für das Jahr 2023 5.066.000 € und 
2024 5.093.800 € geplant.  
 
Infolgedessen weist der Ergebnishaushalt 2023 einen Überschuss in Höhe von 379.400 € und 
der Ergebnishaushalt 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 333.600 € aus. Im mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum bis 2027 müssen weitere Fehlbeträge ausgewiesen 
werden. 
 
 
Der Doppelhaushaltsplan 2023 / 2024 wurde vom Rat der Gemeinde Baltrum am 16.05.2023 
mit folgenden Eckdaten beschlossen: 
 

      2023        2024 
 
Im Ergebnishaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
der ordentlichen Erträge auf       5.413.900 €   5.030.000 € 
der ordentlichen Aufwendungen auf     5.054.900 €   5.334.200 € 
 
der außerordentlichen Erträge auf         31.500 €        34.400 € 
der außerordentlichen Aufwendungen auf        11.100 €        63.800 € 
 
festgesetzt. 
 
 
Im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf   4.686.700 € 4.649.800 € 
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf   4.424.400 € 4.705.300 € 
 
der Einzahlungen auf Investitionen auf         94.000 €    548.000 € 
der Auszahlungen auf Investitionen auf       418.800 € 1.145.000 € 
 
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit       324.800 €    597.000 € 
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit        83.800 €      84.400 €  
 
festgesetzt. 
  



Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben erforderlich 
ist, wird im Jahr 2023 auf 324.800 € und im Jahr 2024 auf 597.000 € festgesetzt. 
 
Es werden Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2025 zur Höhe von 0 € und im Jahr 2026 
zur Höhe von 50.000 € veranschlagt. 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden darf, wird im Haushaltsjahr 2023 auf 500.000 € und im Haushalts-
jahr 2024 auf 1.000.000 € festgesetzt. 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt 
festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer      a) Grundsteuer A 600 v. H. 
b) Grundsteuer B 600 v. H. 
 

2. Gewerbesteuer              400 v. H. 
 
Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 der Kommunalhaus-
halts- und -kassenverordnung (KomHKVO) liegen vor, wenn die Investitionssumme 
500.000 € übersteigt. 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermäch-
tigungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 10.000 € nicht übersteigen. 



b. 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 / 2024 
 
Mit den Veränderungen durch den 1. Nachtrag wurden im Haushaltsjahr 2023 die ordentli-
chen Erträge von 5.413.900 € auf 6.405.400 € erhöht und die ordentlichen Aufwendungen 
von 5.054.900 € auf 5.354.200 € erhöht, die außerordentlichen Erträge wurden um 26.000 € 
auf 5.500 € vermindert, während die außerordentlichen Aufwendungen bei 11.100 € unverän-
dert verbleiben. Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich im ordentlichen Ergebnis das Bild, 
dass die Erträge um 136.400 € auf 4.893.600 € vermindert werden, während die Aufwendun-
gen von 5.334.200 € auf 5.647.600 € gesteigert werden. Im außerordentlichen Ergebnis wer-
den ebenfalls lediglich die Erträge um 3.000 € vermindert, die Aufwendungen verbleiben auf 
dem Niveau von 63.800 €. In der mittelfristigen Planung ergibt sich ein deutlich schlechteres 
Bild in der Höhe der Fehlbeträge für die Jahre 2025 bis 2027. Im Vergleich zur Ursprungs-
planung 2023/2024 wird somit ein noch erheblich schlechteres Bild für die zukünftigen Jahre 
prognostiziert. 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde Baltrum am 13.12.2023 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit folgenden Eckdaten 
beschlossen: 
 
Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan wurden 
 
 die bisherigen 

festgesetzten 
Gesamt-
beträge 

 

erhöht  
um 

 

vermindert 
 um 

 

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-

plans einschließ-
lich der Nachträ-
ge festgesetzt auf 

Ergebnishaushalt     
ordentliche Erträge 5.413.900 € 991.500 € 0 € 6.405.400 € 
ordentliche Aufwendungen 5.054.900 € 299.300 € 0 € 5.354.200 € 
außerordentliche Erträge 31.500 € 0 € 26.000 € 5.500 € 
außerordentliche Aufwendungen 11.100 € 0 € 0 € 11.100 € 
Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit 

4.686.700 € 299.200 € 0 € 4.985.900 € 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

4.424.400 € 80.400 € 0 € 4.504.800 € 

Einzahlungen für Investitionstätig-
keit 

94.000 € 0 € 17.800 € 76.200 € 

Auszahlungen für Investitionstä-
tigkeit 

418.800 € 0 € 144.800 € 274.000 € 

Einzahlungen für Finanzie-
rungstätigkeit 

324.800 € 0 € 324.800 € 0 € 

Auszahlungen für Finanzie-
rungstätigkeit 

83.800 € 394.500 € 0 € 478.300 € 

Nachrichtlich:      
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

5.105.500 € 0 € 43.400 € 5.062.100 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

4.927.000 € 330.100 € 0 € 5.257.100 € 

 
  



2. im Haushaltsjahr 2024 
 
 die bisherigen 

festgesetzten 
Gesamt-
beträge 

 

erhöht  
um 

 

vermindert 
 um 

 

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-

plans einschließ-
lich der Nachträ-
ge festgesetzt auf 

Ergebnishaushalt     
ordentliche Erträge 5.030.000 € 0 € 136.400 € 4.893.600 € 
ordentliche Aufwendungen 5.334.200 € 313.400 € 0 € 5.647.600 € 
außerordentliche Erträge 34.400 € 0 € 3.000 € 31.400 € 
außerordentliche Aufwendungen 63.800 € 0 € 0 € 63.800 € 
Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit 

4.649.800 € 0 € 103.400 € 4.546.400 € 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

4.705.300 € 308.200 € 0 € 5.013.500 € 

Einzahlungen für Investitionstätig-
keit 

548.000 € 49.800 € 0 € 597.800 € 

Auszahlungen für Investitionstä-
tigkeit 

1.145.000 € 154.800 € 0 € 1.299.800 € 

Einzahlungen für Finanzie-
rungstätigkeit 

597.000 € 0 €  322.200 € 274.800 € 

Auszahlungen für Finanzie-
rungstätigkeit 

84.400 € 3.800 € 0 € 88.200 € 

Nachrichtlich:      
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

5.794.800 € 0 € 375.800 € 5.419.000 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

5.934.700 € 466.800 € 0 € 6.401.500 € 

 
Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
fördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde für das Jahr 2023 von 324.800 € auf 0 € und 
für das Jahr 2024 von 597.000 € auf 274.800 € vermindert. 
 
Der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der jeweilige Höchstbetrag 
der Liquiditätskredite sowie die Steuersätze für die Realsteuern (Hebesätze) wurden nicht 
verändert. 

Für die Stellenpläne 2023 und 2024 wurde jeweils ein Nachtrag beschlossen. Hierbei wurde 
insbesondere das Wegfallen der Stelle der / des Umweltbeauftragen eingeplant. 

Vorrangig werden mit dem 1. Nachtrag die Plandaten an die derzeitigen Hochrechnungen 
angepasst, sodass entsprechend der Haushaltsgrundsätze ein realistischeres Bild erzeugt wer-
den kann und Haushaltsreste möglichst vermieden werden. 

  



c. 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 / 2024 
 
Mit den Veränderungen durch den 2. Nachtrag wurden im Haushaltsjahr 2023 die Erträge 
Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nicht verändert. Für das Haushaltsjahr 2024 
ergibt sich im ordentlichen Ergebnis das Bild, dass die Erträge auf 5.225.600 € gesteigert 
werden, während die Aufwendungen auf 5.321.900 € gemindert werden. Im außerordentli-
chen Ergebnis werden die Erträge auf 93.400 € erhöht, die Aufwendungen werden auf 
147.300 € erhöht. Folglich hat sich mit dem 2. Nachtrag das Bild für das Haushaltsjahr 2024 
deutlich verbessert, während es sich in der mittelfristigen Planung sich ein schlechteres Bild 
in der Höhe der Fehlbeträge für die Jahre 2025 bis 2027 ergibt. Dieses liegt allerdings auch 
darin begründet, dass einzelne Maßnahmen in den Folgejahren neu veranschlagt wurden. 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde Baltrum am 16.12.2024 eine 2. Nachtragshaushaltssatzung mit folgenden Eckdaten 
beschlossen: 
 
Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan wurden 
 
1. für das Haushaltsjahr 2023 keine Änderungen an den Ansätzen für Erträge, Aufwendungen, 
Einzahlungen sowie Auszahlungen vorgenommen und 

2. im Haushaltsjahr 2024 
 
 die bisherigen 

festgesetzten 
Gesamt-
beträge 

 

erhöht  
um 

 

vermindert 
 um 

 

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-

plans einschließ-
lich der Nachträ-
ge festgesetzt auf 

Ergebnishaushalt     
ordentliche Erträge 4.893.600 € 320.000 € 0 € 5.225.600 € 
ordentliche Aufwendungen 5.647.600 € 0 € 325.700 € 5.321.900 € 
außerordentliche Erträge 31.400 € 62.000 € 0 € 93.400 € 
außerordentliche Aufwendungen 63.800 € 83.500 € 0 € 147.300 € 
Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit 

4.546.400 € 434.300 € 0 € 4.980.700 € 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

5.013.500 € 0 € 152.100 € 4.861.400 € 

Einzahlungen für Investitionstätig-
keit 

597.800 € 0 € 499.800 € 98.000 € 

Auszahlungen für Investitionstä-
tigkeit 

1.299.800 € 0 € 1.094.100 € 205.700 € 

Einzahlungen für Finanzie-
rungstätigkeit 

274.800 € 0 €  274.800 € 0 € 

Auszahlungen für Finanzie-
rungstätigkeit 

88.200 € 313.100 € 0 € 401.300 € 

Nachrichtlich:      
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

5.419.000 € 0 € 340.300 € 5.078.700 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

6.401.700 € 0 € 933.100 € 5.468.400 € 



Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
fördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde für das Jahr 2023 nicht verändert und für das 
Jahr 2024 von 274.800 € auf 0 € vermindert. 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 wurde nicht 
verändert und des Haushaltsjahres 2024 von 2.950.000 € um 2.336.700 € vermindert und da-
mit auf 613.300 € neu festgesetzt. 

Der jeweilige Höchstbetrag der Liquiditätskredite sowie die Steuersätze für die Realsteuern 
(Hebesätze) wurden nicht verändert. 

Der 1. Nachtrag zum Stellenplan 2023 bleibt unverändert. Der Stellenplan 2024 wurde durch 
einen weiteren 2. Nachtrag verändert. 

Vorrangig werden mit dem 2. Nachtrag die Plandaten an die derzeitigen Hochrechnungen 
angepasst, sodass entsprechend der Haushaltsgrundsätze ein realistischeres Bild erzeugt wer-
den kann und Haushaltsreste möglichst vermieden werden.  



E. Doppelhaushalt 2025 / 2026 
 
 
Im Ergebnishaushalt der Gemeinde Baltrum wurden bei den Erträgen für das Jahr 2025 
5.084.700 € und 2026 5.051.300 € sowie Aufwendungen für das Jahr 2025 5.724.800 € und 
2026 6.285.900 € geplant.  
 
Infolgedessen weist der Ergebnishaushalt 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von 640.100 € und 
der Ergebnishaushalt 2026 einen Fehlbetrag in Höhe von 1.234.600 € aus. Im mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum bis 2029 müssen weitere Fehlbeträge ausgewiesen 
werden. 
 
 
Der Doppelhaushaltsplan 2025 / 2026 wurde vom Rat der Gemeinde Baltrum am 16.12.2024 
mit folgenden Eckdaten beschlossen: 
 

      2025        2026 
 
Im Ergebnishaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
der ordentlichen Erträge auf       5.054.000 €   5.050.300 € 
der ordentlichen Aufwendungen auf     5.662.500 €   6.285.900 € 
 
der außerordentlichen Erträge auf         30.700 €          1.000 € 
der außerordentlichen Aufwendungen auf        62.300 €                 0 € 
 
festgesetzt. 
 
 
Im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf   4.719.800 €   4.710.300 € 
der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf   5.113.400 €   5.225.300 € 
 
der Einzahlungen auf Investitionen auf       239.800 €   3.698.700 € 
der Auszahlungen auf Investitionen auf    3.968.900 €   6.040.700 € 
 
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit       602.100 €   5.497.300 € 
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit        80.400 €      100.500 € 
 
festgesetzt. 
 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
Der Einzahlungen des Finanzhaushaltes     5.561.700 € 13.906.300 € 
Der Auszahlungen des Finanzhaushaltes    9.162.700 € 11.396.500 € 
 
 
 



Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben erforderlich 
ist, wird im Jahr 2025 auf 602.100 € und im Jahr 2026 auf 5.497.300 € festgesetzt. 
 
Es werden Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2025 zur Höhe von 0 € und im Jahr 2026 
zur Höhe von 50.000 € veranschlagt. 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden darf, wird im Haushaltsjahr 2025 auf 2.000.000 € und im Haus-
haltsjahr 2026 auf 9.000.000 € festgesetzt. 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern würden durch die Realsteuerhebesatzsatzung 2025 / 2026 
festgesetzt: 
        2025   2026 
 

1. Grundsteuer    a) Grundsteuer A  547 v. H.  560 v. H. 
b) Grundsteuer B   547 v. H.  560 v. H.  

 
2. Gewerbesteuer      400 v. H.  400 v. H.  

 
Hierbei wird in Umsetzung der Grundsteuerreform zum Haushaltsjahr 2025 nach dem Nie-
dersächsischen Grundsteuergesetz (NGrStG) der aufkommensneutrale Hebesatz für die 
Grundsteuer B angewandt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird auf das Niveau des He-
besatzes für die Grundsteuer B angepasst. Zum Haushaltsjahr 2026 erfolgt eine Erhöhung der 
Hebesätze für die Grundsteuern A und B um 13 v. H. auf 560 v. H. 
 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten im Sin-
ne des § 4 Abs. 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) einzeln dar-
zustellen, wenn ihr Gesamtauszahlungsbetrag einen Betrag von 20.000 € übersteigt. 
 
Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 der KomHKVO lie-
gen vor, wenn die Investitionssumme 500.000 € übersteigt. 
 
Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 4 
KomHKVO, die innerhalb der Budgets durch Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen 
gedeckt werden können, gelten als unerheblich, wenn sie einen Betrag von 10.000 € nicht 
übersteigen. 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermäch-
tigungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 10.000 € nicht übersteigen. Zudem gelten Beträge in unbegrenzter Höhe als 
unerheblich, sofern diese 1. zur Verrechnung zwischen den Produkten / Leistungen dienen, 2. 
wirtschaftlich durchlaufend sind, 3. der Rückzahlung von Zuweisungen dienen, 4. zur De-
ckung von Kosten der Geldbeschaffung notwendig sind, 5. zur Tilgung von Darlehen dienen 
oder 6. für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 
 
Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2026 findet zudem mit der Maßgaben 
in einigen Punkten bereits unmittelbar Anwendung, sofern die tatsächlichen Jahresabschlüsse 
2023 und 2024 von derzeitigen Planungen und Hochrechnungen negativ abweichen. Für den 
Fall, dass durch die fiktive Ergebnis- bzw. Überschussrücklage der Fehlbetrag im Haushalts-
jahr 2025 nicht einmal anteilig gedeckt werden kann, soll für die wirkungsvollste Maßnahme, 
die Einführung einer Betten- / Übernachtungssteuer, bereits zum Haushaltsjahr 2027 eine Ein-
führung geprüft werden.  



1. Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr 2012 auf der 
Grundlage der kommunalen Doppik 

 

 
 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2025 / 2026 standen geprüfte Da-
ten für den Jahresabschluss 2022 fest. 
 
Es zeichnet sich ab, dass es nicht möglich sein wird die planerisch negativen Ergebnisse der 
Haushaltsjahre 2025 und 2026 vollständig durch die fiktive Ergebnisrücklagen aus dem 
Haushaltsjahr 2023 zu decken. Infolgedessen ist die Gemeinde Baltrum ab dem Haushaltsjahr 
2026 dazu verpflichtet, ein Hauhaltssicherungskonzept gem. § 110 Abs. 8 NKomVG zu er-
stellen.  
 



2. Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2022 bis 2026 
 

2022 2023 2024 2025 2026
Grundsteuer A 9,18 €                 -  €                 100 €                  200 €                 200 €                   
Grundsteuer B 378.978,35 €      380.000 €          380.000 €           379.900 €          389.100 €            
Gewerbesteuer 948.247,02 €      1.150.000 €       1.084.000 €        891.500 €          850.000 €            
Anteil an der Einkommensteuer 309.855,00 €      315.000 €          348.200 €           372.300 €          392.700 €            
Anteil an der Umsatzsteuer 65.130,00 €        65.000 €            71.500 €             73.600 €            75.000 €              
Hundesteuer 3.832,59 €          4.000 €              4.100 €               4.100 €              4.100 €                
Zweitwohnungssteuer 488.159,09 €      490.000 €          490.000 €           490.000 €          490.000 €            
Zuw. f. d. übertr. Wirkungskreis 15.128,00 €        14.400 €            14.100 €             12.500 €            12.500 €              
Schlüsselzuweisungen -  €                  -  €                 -  €                  -  €                 -  €                   
Bedarfszuweisungen 357.100,00 €      357.100 €          -  €                  -  €                 -  €                   
Zwischensumme - Gemeinde: 2.566.439,23 €   2.775.500 €       2.392.000 €        2.224.100 €       2.213.600 €         

Gästebeiträge (Netto) 1.264.858,12 €   1.275.000 €       1.250.000 €        1.300.000 €       1.300.000 €         
Tourismusbeiträge 80.484,06 €        90.000 €            80.000 €             80.000 €            80.000 €              
Zwischensumme - KV: 1.345.342,18 €   1.365.000 €       1.330.000 €        1.380.000 €       1.380.000 €         

Gesamtsumme: 3.911.781,41 €   4.140.500 €       3.722.000 €        3.604.100 €       3.593.600 €         

Gewerbesteuerumlage 85.001,00 €        100.700 €          94.900 €             78.000 €            74.400 €              
Entschuldungsfonds 1.824,00 €          1.700 €              2.200 €               2.200 €              2.200 €                
Finanzausgleichsumlage -  €                  -  €                 -  €                  -  €                 -  €                   
Kreisumlage 575.288,00 €      593.700 €          781.200 €           792.200 €          760.000 €            
Gesamtsumme: 662.113,00 €      696.100 €          878.300 €           872.400 €          836.600 €            
  



3. Ressourcenverteilung nach Teilhaushalten 
 
Die Verteilung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen nach den 
Teilhaushalten stellt sich für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt dar: 
 

 
 

 
 
Mit Analyse der Ressourcenverteilung nach den gebildeten Teilhaushalten kann geschlussfol-
gert werden, dass die volumenstärksten Erträge als auch Aufwendungen im Bereich der Teil-
haushalte 1 und 3 liegen.  
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Mit Betrachtung der Ein- und Auszahlungen wird erneut deutlich, dass diese bezogen auf das 
Volumina in den Teilhaushalten 1 und 3 am größten sind.  
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4. Wesentliche Erträge und Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2025/2026 
 

 
 

 

Es wird insgesamt für die Planjahre 2025 und 2026 deutlich, dass die Einnahmen vorrangig 
aus den Bereichen Steuern und ähnliche Erträge, öffentlich-rechtliche als auch privatrechtli-
che Entgelte erzielt werden. 
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Bei den Aufwendungen wird deutlich, dass die wesentlichen Aufwendungen hauptsächlich 
bei dem aktiven Personal, den Transferaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen entstehen.   
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Aufwendungen für aktives Personal: 2.645.600 € 3.217.300 € 
 
Aufwendungen für Versorgung: 160.200 € 181.700 € 
 
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Kosten für aktives Personal und Ver-
sorgung in den Jahren 2022 bis 2026: 
 

 
 
Zu erkennen ist, dass die Kosten für aktives Personal und Versorgung von Jahr zu Jahr an-
steigt. Die große Kostendifferenz vom Jahr 2025 zum Jahr 2026 ergibt sich ausfolgenden 
Gründen: 

- Zunächst steigt die Besoldung der Beamten zum 01.02.25 um 5,5 %. Ferner wurde ab dem 
Jahr 2026 eine jährliche Steigerungsrate in Höhe von 2 % angenommen. 

- Des Weiteren wird prognostiziert, dass auch im Bereich der Beschäftigten die Lohnkosten 
jährlich um ca. 2 % ansteigen werden. 

- Für das Jahr 2025 wurde angenommen, dass die geplanten Stellenbesetzungen voraus-
sichtlich erst zum 01.04.25 realisiert werden können. Im Folgejahr wurde eine vollständi-
ge Stellenbesetzung angenommen.  

- Zudem kommt es im Jahr 2026 zu einmalig gesteigerten Aufwendungen für die Bildung 
von Pensions- und Beihilferückstellungen.  
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.032.900 € 1.006.900 € 
 
Im Wesentlichen werden bei dieser Position die Aufwendungen für die Unterhaltung der 
Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens einschließlich der Energie- und sons-
tigen Bewirtschaftungs- und Ausstattungskosten veranschlagt. Das Gesamtvolumen der Sach- 
und Dienstleistungen wurde nach der Zuordnung auf die jeweiligen Produkte verteilt. 
 
 
Abschreibungen: 348.600 € 379.800 € 
 
Diese Position umfasst im Wesentlichen gem. § 60 Nr. 1 KomHKVO, die buchmäßige Abbil-
dung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen 
im Haushaltsjahr.  
 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 22.200 € 162.600 € 
 
Vorrangig erfolgt hier die Veranschlagung der Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen 
bei Kreditinstituten sowie die der Zinsleistungen für Liquiditätskredite. Die Ansätze in den 
Jahren 2025 und 2026 berücksichtigen bei den Zinsaufwendungen, aufgrund der steigenden 
Zinsen, erhebliche Anstiege für die zu tätigenden Neuaufnahmen, welche aufgrund von aus-
laufenden Verträgen oder durch die geplante Investitionstätigkeit erfolgen.  
 
 
Transferaufwendungen: 944.400 € 908.600 € 
 
Hierunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für Zuwendungen und Umlagen (Ge-
werbesteuer- und Kreisumlage). Aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens sind erhebli-
che Steigerungen bei den Finanzausgleichsverbindlichkeiten zu erwarten. 
 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen: 508.600 € 429.000 € 
 
Dieser Bereich umfasst insbesondere die Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten aber auch Steuern, Versicherungen und Scha-
denfälle. 
  





 
Bilanzübersichten 

 
Gemeinde Baltrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 
 

2)  Bilanz 2020 zum 31.12.2020 
 

3)  Bilanz 2021 zum 31.12.2021 
 

4)  Bilanz 2022 zum 31.12.2022 
 



2012 2012
-Euro- -Euro-

1. 1. Immaterielles Vermögen 0,00 1. Nettoposition 1.234.701,71
1.1 Konzessionen 0,00 1.1 Basis-Reinvermögen 132.184,98
1.2 Lizenzen 0,00 1.1.1 Reinvermögen 3.466.547,56
1.3 Ähnliche Rechte 0,00 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) -3.334.362,58
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 0,00 1.2 Rücklagen 0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand 0,00 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 0,00 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 0,00

 1.2.3 Bewertungsrücklage 0,00
2. Sachvermögen 6.455.094,22 1.2.4 Zweckgebundende Rücklagen 0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 343.251,50 1.2.5 Sonstige Rücklagen 0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.012.905,85 1.3 Jahresergebnis 0,00
2.3 Infrastrukturvermögen 3.881.826,90 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern) 0
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2,00 1.4 Sonderposten 1.102.516,73
2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere 0,00 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 893.102,77
2.8 Vorräte 0,00 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 72.481,96
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 217.107,97 1.4.3 Gebührenausgleich 0,00

 1.4.4 Bewertungsausgleich 0,00
3. Finanzvermögen 2.126.847,55 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 136.932,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 1.4.6 Sonstige Sonderposten 0,00
3.2 Beteiligungen 51.145,68  
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 1.530.000,00 2. Schulden 4.313.463,50
3.4 Ausleihungen 0,00 2.1 Geldschulden 2.687.604,58
3.5 Wertpapiere 0,00 2.1.1 Anleihen 0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 141.421,75 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 387.604,58
3.7 Forderungen aus Transferleistungen 20,00 2.1.3 Liquiditätskredite 2.300.000,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 929,40 2.1.4 Sonstige Geldschulden 0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 403.330,72 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00

 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.958,21
4. Liquide Mittel 544.797,34 2.4 Transferverbindlichkeiten 0,00

2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten 0,00
 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 0,00

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen 0,00
 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 0,00
 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 0,00

2.4.6 Steuerverbindlichkeiten 0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 1.623.900,71
2.5.1 Durchlaufende Posten 1.623.900,71
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer 0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen 0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 0,00

 
3. Rückstellungen 3.578.573,90
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 3.215.370,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen 34.077,12
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 102.258,38
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 6.854,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften , 0,00

Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 
3.8 Andere Rückstellungen 220.014,40

 
4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00

 
Summe Aktiva 9.126.739,11 Summe Passiva 9.126.739,11

Nachrichtlich:
1. Summe der Ermächtigungen aus Vorjahren 264.991,76 Baltrum, 01.12.2015
2. Summe der übernommenen Bürgschaften 0,00
3. Summe der Stundungen die über das Hauhaltsjahr hinausgehen 0,00

Bürgermeister

Eröffnungsbilanz
der Gemeinde Baltrum zum 01.01.2012

Aktiva Passiva







2021 2022 2021 2022
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

1. Immaterielles Vermögen 2,00 6.537,60 1. Nettoposition 4.099.712,18 5.246.463,39
1.1 Konzessionen 0,00 0,00 1.1 Basis-Reinvermögen 2.680.713,44 3.466.547,56
1.2 Lizenzen 2,00 6.537,60 1.1.1 Reinvermögen 3.466.547,56 3.466.547,56
1.3 Ähnliche Rechte 0,00 0,00 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) -785.834,12 0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 0,00 0,00 1.2 Rücklagen 0,00 0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand 0,00 0,00 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 0,00 0,00 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00

1.2.3 Bewertungsrücklage 0,00 0,00
2. Sachvermögen 8.514.579,80 8.353.030,25 1.2.4 Zweckgebundende Rücklagen 0,00 0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 350.748,50 350.748,50 1.2.5 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.366.840,42 3.331.526,89 1.3 Jahresergebnis -232.314,71 -17.072,00
2.3 Infrastrukturvermögen 3.532.394,26 3.506.866,27 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren -1.208.006,83 -1.018.148,83
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 906.588,99 866.730,63 1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG) 0,00 -609.060,05
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0,00 1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren -1.208.006,83 -409.088,78
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 231.274,29 204.654,57 1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 975.692,12 1.001.076,83
2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere 87.107,50 91.780,57 Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern) (0,00) (0,00)
2.8 Vorräte 0,00 0,00 1.4 Sonderposten 1.651.313,45 1.796.987,83
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 39.625,84 722,82 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.590.097,69 1.778.038,79

 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 23.814,76 18.948,04
3. Finanzvermögen 2.002.775,54 2.376.606,18 1.4.3 Gebührenausgleich 0,00 0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 1.4.4 Bewertungsausgleich 0,00 0,00
3.2 Beteiligungen 61.145,68 61.145,68 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 37.400,00 0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 1.530.000,00 1.530.000,00 1.4.6 Sonstige Sonderposten 1,00 1,00
3.4 Ausleihungen 0,00 0,00  
3.5 Wertpapiere 0,00 0,00 2. Schulden 1.203.173,21 1.159.905,88
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 181.615,95 677.590,81 2.1 Geldschulden 1.114.180,88 1.064.666,12
3.7 Forderungen aus Transferleistungen 1.186,18 1.245,86 2.1.1 Anleihen 0,00 0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 0,00 1.888,79 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.114.180,88 1.064.666,12
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 228.827,73 104.735,04 2.1.3 Liquiditätskredite 0,00 0,00

 2.1.4 Sonstige Geldschulden 0,00 0,00
4. Liquide Mittel 796.918,99 1.083.640,56 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 42.376,89 55.615,74
 2.4 Transferverbindlichkeiten 0,00 0,00

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 47.659,06 48.363,20 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten 0,00 0,00
 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 0,00 0,00
 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen 0,00 0,00

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 0,00 0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 0,00 0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten 0,00 0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 0,00 0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 46.615,44 39.624,02
2.5.1 Durchlaufende Posten 30.439,44 530,02
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer 0,00 0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 0,00 0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 30.439,44 530,02
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 16.176,00 38.222,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen 0,00 0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 0,00 872,00

 
3. Rückstellungen 5.344.044,25 5.104.665,62
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 4.833.647,00 4.865.455,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen 34.073,48 38.006,53
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00 0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00 0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 102.258,38 102.258,38
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 0,00 0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, 15.973,25 20.000,00

Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 
3.8 Andere Rückstellungen 358.092,14 78.945,71

 
4. Passive Rechnungsabgrenzung 715.005,75 357.142,90

 
Summe Aktiva 11.361.935,39 11.868.177,79 Summe Passiva 11.361.935,39 11.868.177,79

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
Haushaltsreste für Auszahlungen 0,00 € Baltrum, 31.10.2024
Haushaltsreste für Aufwendungen 0,00 €
Bürgschaften 0,00 €
Gewährleistungsverträge 0,00 € Bürgermeister
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 €
Über das Hauhaltsjahr hinaus gestundete Beträge 0,00 €

Bilanz
der Gemeinde Baltrum zum 31.12.2022

Aktiva Passiva



Nummer Bezeichnung Nummer Bezeichnung Merkmal

1.1.1.01 Gemeindeorgane sonstige 1
1.1.1.02 Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung wesentlich 1
1.1.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung wesentlich 1
1.1.1.06 Personalrat sonstige 1

121 Statistik und Wahlen 1.2.1.01 Statistik und Wahlen sonstige 2
1.2.2.01 Ordnungsamt sonstige 2
1.2.2.03 Standesamt sonstige 2

126 Brandschutz 1.2.6.01 Freiwillige Feuerwehr Baltrum wesentlich 2
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 2.1.3.01 Grund- und Oberschule Baltrum wesentlich 2
243 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben sonstige 2
244 Kreisschulbaukasse 2.4.4.01 Kreisschulbaukasse sonstige 2
365 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.01 Kindertagesstätte Klabautergarten wesentlich 2

4.1.8.01 Allgemeine Kurverwaltung wesentlich 3
4.1.8.02 Hallenbad SindBad wesentlich 3
4.1.8.03 Strand wesentlich 3

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.1.1.01 Bauamt sonstige 2
531 Elektrizitätsversorgung 5.3.1.01 Konzessionsabgaben Strom sonstige 1
532 Gasversorgung 5.3.2.01 Konzessionsabgaben Gas sonstige 1
535 Kombinierte Versorgung 5.3.5.01 Blockheizkraftwerk sonstige 3
541 Gemeindestraßen 5.4.1.01 Gemeindestraßen sonstige 2
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 5.4.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung sonstige 2
553 Friedhofs- und Bestattungswesen 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen sonstige 2

5.7.3.01 Bauhof sonstige 1
5.7.3.02 Haus des Gastes sonstige 3

575 Tourismus 5.7.5.01 Tourismusförderung sonstige 3
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen wesentlich 1
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sonstige 1

Produktplan 2025/2026

418 Kur- und Badeeinrichtungen

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THH

Ordnungsangelegenheiten122

Produktgruppe Produkt

111 Verwaltungssteuerung und -service



Nummer Bezeichnung Nummer Bezeichnung Merkmal

1.1.1.01 Gemeindeorgane sonstige

1.1.1.02 Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung wesentlich

1.1.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung wesentlich

1.1.1.06 Personalrat sonstige

531 Elektrizitätsversorgung 5.3.1.01 Konzessionsabgaben Strom sonstige

532 Gasversorgung 5.3.2.01 Konzessionsabgaben Gas sonstige

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5.7.3.01 Bauhof sonstige

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen wesentlich

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sonstige

121 Statistik und Wahlen 1.2.1.01 Statistik und Wahlen sonstige

1.2.2.01 Ordnungsamt sonstige

1.2.2.03 Standesamt sonstige

126 Brandschutz 1.2.6.01 Freiwillige Feuerwehr Baltrum wesentlich

213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 2.1.3.01 Grund- und Oberschule Baltrum wesentlich

243 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben sonstige

244 Kreisschulbaukasse 2.4.4.01 Kreisschulbaukasse sonstige

365 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.01 Kindertagesstätte Klabautergarten wesentlich

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.1.1.01 Bauamt sonstige

541 Gemeindestraßen 5.4.1.01 Gemeindestraßen sonstige

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 5.4.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung sonstige

553 Friedhofs- und Bestattungswesen 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen sonstige

4.1.8.01 Allgemeine Kurverwaltung wesentlich

4.1.8.02 Hallenbad SindBad wesentlich

4.1.8.03 Strand wesentlich

535 Kombinierte Versorgung 5.3.5.01 Blockheizkraftwerk sonstige

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5.7.3.02 Haus des Gastes sonstige

575 Tourismus 5.7.5.01 Tourismusförderung sonstige

Übersicht Teilhaushalte 2025/2026

Kur- und Badeeinrichtungen

122 Ordnungsangelegenheiten

Produktplan
Produktgruppe Produkt

111 Verwaltungssteuerung und -service

THH
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Ergebnis- Ordentliche Ordentliche Ordentliches Außer- Außer- Außer-
haushalt Erträge Aufwendungen Ergebnis ordentliche ordentliche ordentliches 

Erträge Aufwendungen Ergebnis

(Überschuss (+) (Überschuss (+)
Fehlbetrag (-)) Fehlbetrag (-))

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
1 2 3 4 5 6 7

Teilhaushalt 1 2.669.300                  2.841.800                  172.500 -                    -                              -                              -                              

Teilhaushalt 2 206.400                     809.300                     602.900 -                    29.700                       62.300                       32.600 -                      

Teilhaushalt 3 2.178.300                  2.011.400                  166.900                     1.000                         -                              1.000                         

Summe 5.054.000                  5.662.500                  608.500 -                    30.700                       62.300                       31.600 -                      

 Übersicht Ergebnishaushalt 

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den
jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts

 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO) 

2025



Ergebnis- Ordentliche Ordentliche Ordentliches Außer- Außer- Außer-
haushalt Erträge Aufwendungen Ergebnis ordentliche ordentliche ordentliches 

Erträge Aufwendungen Ergebnis

(Überschuss (+) (Überschuss (+)
Fehlbetrag (-)) Fehlbetrag (-))

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
1 2 3 4 5 6 7

Teilhaushalt 1 2.660.000                  3.335.500                  675.500 -                    -                              -                              -                              

Teilhaushalt 2 210.800                     741.500                     530.700 -                    -                              -                              -                              

Teilhaushalt 3 2.179.500                  2.208.900                  29.400 -                      1.000                         -                              1.000                         

Summe 5.050.300                  6.285.900                  1.235.600 -                 1.000                         -                              1.000                         

 Übersicht Ergebnishaushalt 
2026

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den
jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts

 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO) 



A:
Finanz- Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Verpflichtungs-

haushalt aus aus aus aus aus ais aus aus aus ermächti-
laufender laufender laufender Investitions- Investitions- Investitions- Finanzierungs- Finanzierungs- Finanzierungs- gungen

Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit
tätigkeit tätigkeit tätigkeit

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Teilhaushalt 1 2.501.300            2.663.300            162.000 -              14.400            38.400              24.000 -          602.100           80.400             521.700           -                     

Teilhaushalt 2 157.400               701.400               544.000 -              225.400          3.069.500         2.844.100 -     -                    -                    -                    -                     

Teilhaushalt 3 2.061.100            1.748.700            312.400               -                  861.000            861.000 -        -                    -                    -                    -                     

Summe 4.719.800            5.113.400            393.600 -              239.800          3.968.900         3.729.100 -     602.100           80.400             521.700           -                     

B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen

Laufende Verwaltungstätigkeit 4.719.800            5.113.400            

Investitionstätigkeit 239.800               3.968.900            
Finanzierungstätigkeit 602.100               80.400                 

Summe 5.561.700            9.162.700            

 Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Übersicht Finanzhaushalt 
2025



A:
Finanz- Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Verpflichtungs-

haushalt aus aus aus aus aus ais aus aus aus ermächti-
laufender laufender laufender Investitions- Investitions- Investitions- Finanzierungs- Finanzierungs- Finanzierungs- gungen

Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit
tätigkeit tätigkeit tätigkeit

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Teilhaushalt 1 2.490.800            2.929.400            438.600 -              8.000              32.000              24.000 -          5.497.300        100.500           5.396.800        -                     

Teilhaushalt 2 158.400               626.100               467.700 -              1.062.500       3.822.500         2.760.000 -     -                    -                    -                    -                     

Teilhaushalt 3 2.061.100            1.699.800            361.300               2.628.200       2.186.200         442.000         -                    -                    -                    50.000              

Summe 4.710.300            5.255.300            545.000 -              3.698.700       6.040.700         2.342.000 -     5.497.300        100.500           5.396.800        50.000              

B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen

Laufende Verwaltungstätigkeit 4.710.300            5.255.300            

Investitionstätigkeit 3.698.700            6.040.700            
Finanzierungstätigkeit 5.497.300            100.500               

Summe 13.906.300          11.396.500          

Übersicht Finanzhaushalt 
2026

 Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO



Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen 
1.1.1.02/2010.6818000 Bewegungspark Wuppdi - Zusatzarbeiten - Investitionszuwendungen (Übrige Bereiche) 6.400 € 0 € -
1.1.1.02/2010.7873000 Bewegungspark Wuppdi - Zusatzarbeiten - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 6.400 € 0 € -
1.1.1.03/0100.7831100 Allgem. Verw. - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth. 2.000 € 2.000 € -
1.1.1.03/0100.7831300 Verwaltungsdigitalisierung 20.000 € 20.000 € -
1.1.1.03/9900.6865100 Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 1.500 € 1.500 € -
1.1.1.03/9910.6865100 Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) 6.500 € 6.500 € -
1.2.6.01/0001.6812000 Feuerwehr - Umstellung Funk - Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer 0 € 5.000 € -
1.2.6.01/0001.7831100 Feuerwehr - Umstellung Funk 0 € 5.000 € -
1.2.6.01/0100.6812000 Feuerwehr - VG ü. 1.000 u. Sachgesamth. - Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer 7.500 € 2.500 € -
1.2.6.01/0100.7831100 Feuerwehr - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth. 7.500 € 2.500 € -
1.2.6.01/2014.6811000 Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Investitionszuwendungen (Land) 0 € 1.000.000 € -
1.2.6.01/2014.6812000 Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Investitionszuwendungen (GV) 55.000 € 55.000 € Anteil Feuerschutzsteuer

1.2.6.01/2014.7871000 Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Hochbaumaßnahmen 2.682.000 € 3.810.000 €
Sperrvermerk                                                                                                                   

bis Vorlage eines Bescheides über mind. 1 Mio. € Förderung:                                                       
2.068.700 € (2025), 3.810.000 € (2026)

2.1.3.01/0100.7831100 GOBS -  Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth. 10.000 € 5.000 € -
2.1.3.01/2015.7871000 GOBS - Umbau Lehrküche (Teilneuveranschlagung) 70.000 € 0 € Gesamtinvestition: 90.000 €; 20.000 € (2024)
4.1.8.01/0100.7831100 KV - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth. 2.000 € 2.000 € -
4.1.8.01/2006.7831100 Gästebeitragserhebung - Verfahrensumstellung - VMG über 1.000 Euro und Sachgesamth. 70.000 € 0 € -
4.1.8.01/2006.7831300 Gästebeitragserhebung - Verfahrensumstellung - Software 180.000 € 0 € -
4.1.8.02/0100.7831100 SindBad - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth. 5.000 € 2.000 € -
4.1.8.02/2016.7831100 SindBad - Sanierung (Vermögensgegenst. ü. 1.000 Euro u Sachgesamth.) 50.000 € 0 € -
4.1.8.03/0100.7831100 Strand - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth. 2.000 € 2.000 € -
4.1.8.03/2017.7831100 Strandkörbe / -zelte 50.000 € 50.000 € -
5.4.1.01/2020.6811000 Straßenbau - Wuppdi - Investitionszuweisungen (Land) 162.900 € 0 € -

5.4.1.01/2020.7872000 Straßenbau - Wuppdi - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 300.000 € 0 €
Sperrvermerk                                                                                                              

bis Vorlage eines Bescheides über mind. 162.900 € Förderung:                                                         
260.000 € (2025), 0 € (2026)

5.7.3.01/0100.7831100 Bauhof - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth. 10.000 € 10.000 € -
5.7.3.02/0100.7831100 Haus des Gastes - Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 1.000 Euro u Sachgesamth. 2.000 € 2.000 € -
5.7.5.01/2019.6810100 Neubau - Nationalparkhaus - Investitionszuwendungen (Bund) 0 € 1.576.900 € -
5.7.5.01/2019.6811000 Neubau - Nationalparkhaus - Investitionszuwendungen (Land) 0 € 1.051.300 € -

5.7.5.01/2019.7871000 Neubau - Nationalparkhaus - Hochbaumaßnahmen 500.000 € 2.128.200 €
Sperrvermerk                                                                                                            

bis Vorlage der Bescheide mit Förderquote i. H. v. insgesamt 100 %:                                                      
450.000 € (2025), 2.128.200 € (2026)

6.1.2.01/9998.6927300 Aufnahme investive Kredite >5 Jahre 602.100 € 5.497.300 €
Summe 3.968.900 € 841.900 € 6.040.700 € 9.196.000 €

Vermerke

Investitionsplan 2025 / 2026

Planungsstelle Bezeichnung 2025 2026



Gesamtplan 
2025 / 2026 

 
 
Gesamtergebnishaushalt 
 

Gesamtfinanzhaushalt 









Nummer Bezeichnung Nummer Bezeichnung Merkmal

1.1.1.01 Gemeindeorgane sonstige

1.1.1.02 Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung wesentlich

1.1.1.03 Innere Verwaltungsangelegenheiten & Finanzverwaltung wesentlich

1.1.1.06 Personalrat sonstige

531 Elektrizitätsversorgung 5.3.1.01 Konzessionsabgaben Strom sonstige

532 Gasversorgung 5.3.2.01 Konzessionsabgaben Gas sonstige

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5.7.3.01 Bauhof sonstige

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen wesentlich

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sonstige

111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produktplan
Produktgruppe Produkt















































































Nummer Bezeichnung Nummer Bezeichnung Merkmal

121 Statistik und Wahlen 1.2.1.01 Statistik und Wahlen sonstige

1.2.2.01 Ordnungsamt sonstige

1.2.2.03 Standesamt sonstige

126 Brandschutz 1.2.6.01 Freiwillige Feuerwehr Baltrum wesentlich

213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 2.1.3.01 Grund- und Oberschule Baltrum wesentlich

243 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben sonstige

244 Kreisschulbaukasse 2.4.4.01 Kreisschulbaukasse sonstige

365 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.01 Kindertagesstätte Klabautergarten wesentlich

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.1.1.01 Bauamt sonstige

541 Gemeindestraßen 5.4.1.01 Gemeindestraßen sonstige

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 5.4.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung sonstige

553 Friedhofs- und Bestattungswesen 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen sonstige

Ordnungsangelegenheiten122

Teilhaushalt 2 - Gemeindeverwaltung (i.e.S.)

Produktplan
Produktgruppe Produkt







































































































Nummer Bezeichnung Nummer Bezeichnung Merkmal

4.1.8.01 Allgemeine Kurverwaltung wesentlich

4.1.8.02 Hallenbad SindBad wesentlich

4.1.8.03 Strand wesentlich

535 Kombinierte Versorgung 5.3.5.01 Blockheizkraftwerk sonstige

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5.7.3.02 Haus des Gastes sonstige

575 Tourismus 5.7.5.01 Tourismusförderung sonstige

Kur- und Badeeinrichtungen418

Teilhaushalt 3 - Kurverwaltung (i.e.S.)

Produktplan
Produktgruppe Produkt





























































 
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 

 

im Haushaltsjahr 2025 
 
  
 

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO 
 
 
 
 

 

Art der Schulden 

 
Stand zu  

Beginn des 
Vorjahres 

 
 

– 1000 Euro – 
 

 
Voraussichtlicher           

Stand zu Beginn des  
Haushaltsjahres 

 
 

– 1000 Euro – 
 

1 2 3 

1.    Geldschulden aus   

1.1  Anleihen 0 0 

1.2  Verbindlichkeiten aus  
       Krediten für Investitionstätigkeit 994 593 

1.3  Liquiditätskrediten 0 0 

1.4  sonstigen Geldschulden 0 0 

2.    Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen  
       Rechtsgeschäften 0 0 

3.    Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
       Leistungen 0 0 

4.   Transferverbindlichkeiten 0 0 

5.   Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 

      Schulden insgesamt 994 593 

 



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 
 

im Haushaltsjahr 2026 
 
 
 

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO 
 
 
 
 

Art der Schulden 

 
Stand zu  

Beginn des 
Vorjahres 

 
 

– 1000 Euro – 
 

 
Voraussichtlicher           

Stand zu Beginn des  
Haushaltsjahres 

 
 

– 1000 Euro – 
 

1 2 3 

1.    Geldschulden aus   

1.1  Anleihen 0 0 

1.2  Verbindlichkeiten aus  
       Krediten für Investitionstätigkeit 593 1.114 

1.3  Liquiditätskrediten 0 0 

1.4  sonstigen Geldschulden 0 0 

2.    Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen  
       Rechtsgeschäften 0 0 

3.    Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
       Leistungen 0 0 

4.   Transferverbindlichkeiten 0 0 

5.   Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 

      Schulden insgesamt 593 1.114 

 



Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  

fällig werdenden Auszahlungen 
 
 
 

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO 
 
 
 
 

 

 
Verpflichtungsermächtigungen im 

Haushaltsplan des Jahres 
 

 
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 

 
 

2026 
 

-Euro- 

2027 
 

-Euro- 

2028 
 

-Euro- 

2029 
 

-Euro- 
1 2 3 4 5 

     

2024 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 

2026 0 50.000 0 0 

     
Insgesamt 0 50.000 0 0 

Nachrichtlich:  
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene 
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit 

5.602.300 84.000 84.000 84.000 

 



 
Stellenplan 

 
2025 

 

 

 

 

 



Vorbemerkungen zum Stellenplan 2025  
 
 
Der vorliegende Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist das Ergebnis intensiver fachlich-
organisatorischer Diskussionen und Abwägungen unter Berücksichtigung äußerer Einflüsse 
und rechtlicher Rahmenbedingungen. Da die Personalaufwendungen ihre Grundlage im Stel-
lenplan haben und einen erheblichen Anteil des Aufwandes des Gesamthaushaltes darstellen, 
ist nicht allein die (bestmögliche) Aufgabenerfüllung der gemeindlichen Verwaltung Maß-
stab. Auch Veränderungen in Bezug auf Fallzahlen oder hinzutretenden bzw. aufgegebenen 
Handlungsfeldern sind zu berücksichtigen. Insoweit kann dieses zu Reduzierungen als auch 
Erhöhungen von Stellen(-anteilen) führen.  
 
 
Im Stellenplan 2025 wurden alle Stellen der tatsächlichen Besetzung entsprechend angepasst 
und ausgewiesen. Gleichzeitig wurde die Darstellung des Stellenplanes auf die Gesamtzahl 
der Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen i. S. d. § 5 Abs. 1, 2 KomHKVO umge-
stellt. 
 
 
Für den Stellenplan des Haushaltsjahres 2025 werden folgende Bestimmungen getroffen: 

1. Die ausgewiesenen erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) 
und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) dürfen antei-
lig besetzt werden. 

2. Eine nicht nur vorübergehende Beschäftigung i. S. d. § 5 Abs. 1 S. 1 liegt vor, wenn 
eine Beschäftigung von mehr als sechs Monaten innerhalb eines Haushaltsjahres er-
folgen soll. Ununterbrochene Beschäftigungszeiten innerhalb des vorherigen oder fol-
genden Haushaltsjahres sind zu berücksichtigen. 

3. Bei den Vermerken zu den Planstellen und den anderen Stellen i. S. d. § 5 Abs. 4 
KomHKVO, „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku), handelt es 
sich um deklaratorische Vermerke. 

4. Planstellen und andere Stellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig wegfal-
lend“ (uw) entfallen mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr, sobald die ihr ent-
sprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit der/dem im Zeitpunkt des Beschlus-
ses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhaber*in besetzt ist. 

5. Planstellen und andere Stellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig umzuwan-
deln“ (uu) sind mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr in die im Vermerk be-
zeichnete Stelle umgewandelt, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle 
nicht mehr mit der/dem im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vor-
handenen Stelleninhaber*in besetzt ist. 

6. Andere Stellen, die mit geringfügig Beschäftigten besetzt sind oder besetzt werden 
sollen, werden mit dem deklaratorischen Vermerk „gfg“ versehen. 

  



Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte 
Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gr. Zahl der Planstellen Zahl der Planstellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen

Amtsbezeichnungen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt davon am 30.06.2024
insgesamt tatsächlich besetzt nicht

mit mit besetzt
Beamtinnen/ Arbeitnehmerinnen/
Beamten Arbeitnehmer

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I.  Verwaltung der Kommune
Beamte auf Zeit

1 Bürgermeister B1 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 2 

1 Gemeindeamtsrat A 12 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
2 Gemeindeoberinspektor A 10 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 Stelle noch umlagepflichtig

insgesamt 3,00 3,00 2,00 0,00 0,00



Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der anderen Stellen im Vorjahr

gruppe, Stellen insgesamt davon am 30.06.2024

Sondertarif im Haushalts- tatsächlich nicht

Jahr 2025 besetzt besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Beschäftigte 10 2,00 2,00 1,00 0,00 1,00 kw

2 Beschäftigte 09c 1,00 1,00 1,00 0,00

3 Beschäftigte 09b 2,64 2,28 2,02 0,26

4 Beschäftigte 09a 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 gfg, 1,00 gesperrt bis 1,00 EG 10 unbesetzt

5 Beschäftigte 08 6,67 5,67 4,68 0,99 1,00 gfg

6 Beschäftigte 07 2,00 2,00 2,00 0,00

7 Beschäftigte 06 1,97 1,97 1,97 0,00

8 Beschäftigte 05 1,00 1,00 1,00 0,00

9 Beschäftigte 04 6,00 6,00 6,00 0,00

10 Beschäftigte 03 7,19 6,19 5,19 1,00

11 Beschäftigte 02 4,00 4,00 3,00 1,00

12 Beschäftigte 01 3,00 5,00 3,00 2,00 3,00 gfg

13 Beschäftigte S 09 0,96 0,96 0,96 0,00

14 Beschäftigte S 08a 0,77 0,77 0,77 0,00

15 Beschäftigte S 03 1,61 1,61 1,61 0,00

insgesamt 42,81 41,45 35,20 5,25

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr. Bezeichnung Art des Entgeltes vorgesehen im beschäftigt im Vorjahr Erläuterungen

Haushaltsjahr 2025 am 01.10.2024

1 2 3 4 5 6

1 Azubi Tourismuskaufmann Azubi-Vergütung 0 0

Vermerke, Erläuterungen



Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte 
Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2
Nr. Organisationseinheiten B 1 A 12 A 11 A 10 A 9

1.1.1.01 Gemeindeorgane 1,00
1.1.1.03 Innere Verwaltungsangel. & Finanzverwal.  0,50 0,50
4.1.8.01 Allgemeine Kurverwaltung 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen
Nr. Organisationseinheiten 01 02 03 04 05 06 07 08 09a 09b 09c 10 S 03 S 08a S 09

1.1.1.02 Allg. Grundvermögen & Liegenschaften 0,30
1.1.1.03 Innere Verwaltungsangel. & Finanzverwal. 1,00 0,40 1,00 3,59 1,00 1,00
1.2.1.01 Statistik und Wahlen 0,05
1.2.2.01 Ordnungsamt 0,39 0,50 1,00
1.2.2.03 Standesamt 0,53 0,40
1.2.6.01 Freiwillige Feuerwehr Baltrum 0,50
2.1.3.01 Grund- und Oberschule Baltrum 1,00
3.6.5.01 Kindertagesstätte Klabautergarten 0,10 0,71 0,77 0,96
4.1.8.01 Allgemeine Kurverwaltung 1,36 0,20 1,90 0,50 0,10 0,50 0,72
4.1.8.02 Hallenbad SindBad 0,80 1,00 1,00 1,00
4.1.8.03 Strand 2,13 0,10
5.1.1.01 Bauamt 0,60
5.7.3.01 Bauhof 4,00 1,00 5,00 1,00
5.7.5.01 Tourismusförderung 0,50 1,89 0,08 1,54 0,50 0,18

3,00 4,00 7,19 6,00 1,00 1,97 2,00 6,67 2,00 2,64 1,00 2,00 1,61 0,77 0,96



 
Stellenplan 

 
2026 

 

 

 

 

 



Vorbemerkungen zum Stellenplan 2026 
 
 
Der vorliegende Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist das Ergebnis intensiver fachlich-
organisatorischer Diskussionen und Abwägungen unter Berücksichtigung äußerer Einflüsse 
und rechtlicher Rahmenbedingungen. Da die Personalaufwendungen ihre Grundlage im Stel-
lenplan haben und einen erheblichen Anteil des Aufwandes des Gesamthaushaltes darstellen, 
ist nicht allein die (bestmögliche) Aufgabenerfüllung der gemeindlichen Verwaltung Maß-
stab. Auch Veränderungen in Bezug auf Fallzahlen oder hinzutretenden bzw. aufgegebenen 
Handlungsfeldern sind zu berücksichtigen. Insoweit kann dieses zu Reduzierungen als auch 
Erhöhungen von Stellen(-anteilen) führen. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass der Stel-
lenplan 2026 vorrangig auf einer Hochrechnung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2025 
basiert.  
 
 
Für den Stellenplan des Haushaltsjahres 2026 werden folgende Bestimmungen getroffen: 

1. Die ausgewiesenen erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) 
und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) dürfen antei-
lig besetzt werden. 

2. Eine nicht nur vorübergehende Beschäftigung i. S. d. § 5 Abs. 1 S. 1 liegt vor, wenn 
eine Beschäftigung von mehr als sechs Monaten innerhalb eines Haushaltsjahres er-
folgen soll. Ununterbrochene Beschäftigungszeiten innerhalb des vorherigen oder fol-
genden Haushaltsjahres sind zu berücksichtigen. 

3. Bei den Vermerken zu den Planstellen und den anderen Stellen i. S. d. § 5 Abs. 4 
KomHKVO, „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku), handelt es 
sich um deklaratorische Vermerke. 

4. Planstellen und andere Stellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig wegfal-
lend“ (uw) entfallen mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr, sobald die ihr ent-
sprechende organisatorische Stelle nicht mehr mit der/dem im Zeitpunkt des Beschlus-
ses über die Haushaltssatzung vorhandenen Stelleninhaber*in besetzt ist. 

5. Planstellen und andere Stellen mit dem konstitutiven Vermerk „unterjährig umzuwan-
deln“ (uu) sind mit Wirkung für das restliche Haushaltsjahr in die im Vermerk be-
zeichnete Stelle umgewandelt, sobald die ihr entsprechende organisatorische Stelle 
nicht mehr mit der/dem im Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung vor-
handenen Stelleninhaber*in besetzt ist. 

6. Andere Stellen, die mit geringfügig Beschäftigten besetzt sind oder besetzt werden 
sollen, werden mit dem deklaratorischen Vermerk „gfg“ versehen. 

  



Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte 
Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gr. Zahl der Planstellen Zahl der Planstellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen

Amtsbezeichnungen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt davon am 30.06.2025
insgesamt tatsächlich besetzt nicht

mit mit besetzt
Beamtinnen/ Arbeitnehmerinnen/
Beamten Arbeitnehmer

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I.  Verwaltung der Kommune
Beamte auf Zeit

1 Bürgermeister A 12 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 2 

1 Gemeindeamtsrat A 12 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
2 Gemeindeoberinspektor A 10 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 Stelle noch umlagepflichtig

insgesamt 3,00 3,00 2,00



Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der anderen Stellen im Vorjahr

gruppe, Stellen insgesamt davon am 30.06.2025
Sondertarif im Haushalts- tatsächlich nicht

Jahr 2026 besetzt * besetzt
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Beschäftigte 10 2,00 2,00 2,00 0,00 1,00 uw
2 Beschäftigte 09c 1,00 1,00 1,00 0,00
3 Beschäftigte 09b 2,64 2,64 2,64 0,00
4 Beschäftigte 09a 2,00 2,00 2,00 0,00 1,00 gfg, 1,00 gesperrt bis 1,00 EG 10 unbesetzt
5 Beschäftigte 08 6,67 6,67 6,67 0,00 1,00 gfg
6 Beschäftigte 07 2,00 2,00 2,00 0,00
7 Beschäftigte 06 2,97 1,97 1,97 0,00
8 Beschäftigte 05 1,00 1,00 1,00 0,00
9 Beschäftigte 04 6,00 6,00 6,00 0,00
10 Beschäftigte 03 7,19 7,19 7,19 0,00
11 Beschäftigte 02 4,00 4,00 4,00 0,00
12 Beschäftigte 01 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 gfg
13 Beschäftigte S 09 0,96 0,96 0,96 0,00
14 Beschäftigte S 08a 0,77 0,77 0,77 0,00
15 Beschäftigte S 03 1,61 1,61 1,61 0,00

insgesamt 43,81 42,81 42,81 0,00

Vermerke, Erläuterungen



Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte 
Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2
Nr. Organisationseinheiten B 1 A 12 A 11 A 10 A 9

1.1.1.01 Gemeindeorgane 1,00
1.1.1.03 Innere Verwaltungsangel. & Finanzverwal. 0,50 0,50
4.1.8.01 Allgemeine Kurverwaltung 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen
Nr. Organisationseinheiten 01 02 03 04 05 06 07 08 09a 09b 09c 10 S 03 S 08a S 09

1.1.1.02 Allg. Grundvermögen & Liegenschaften 0,30
1.1.1.03 Innere Verwaltungsangel. & Finanzverwal. 1,00 0,40 2,00 3,59 1,00 1,00
1.2.1.01 Statistik und Wahlen 0,05
1.2.2.01 Ordnungsamt 0,39 0,50 1,00
1.2.2.03 Standesamt 0,53 0,40
1.2.6.01 Freiwillige Feuerwehr Baltrum 0,50
2.1.3.01 Grund- und Oberschule Baltrum 1,00
3.6.5.01 Kindertagesstätte Klabautergarten 0,10 0,71 0,77 0,96
4.1.8.01 Allgemeine Kurverwaltung 1,36 0,20 1,90 0,50 0,10 0,50 0,72
4.1.8.02 Hallenbad SindBad 0,80 1,00 1,00 1,00
4.1.8.03 Strand 2,13 0,10
5.1.1.01 Bauamt 0,60
5.7.3.01 Bauhof 4,00 1,00 5,00 1,00
5.7.5.01 Tourismusförderung 0,50 1,89 0,08 1,54 0,50 0,18

3,00 4,00 7,19 6,00 1,00 2,97 2,00 6,67 2,00 2,64 1,00 2,00 1,61 0,77 0,96



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haushaltssicherungskonzept 
 

der 
 

Gemeinde Baltrum 
 

für das Haushaltsjahr 2026 
 

(HaSiKo 2026) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. Rechtsgrundlagen 
 
Die Kommunen sind nach § 110 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ver-
pflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer 
Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung 
ausgeglichen sein.  
 
Kann dieser Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG 
ein Haushaltssicherungskonzept (HaSiKo) aufzustellen. Normiert wird diese Verpflichtung 
wie folgt:  
 
„Die Kommune hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsaus-
gleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende 
Überschuldung abgewendet werden muss. Darin ist festzulegen,  
• innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Über-

schuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,  
•  wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut 

und  
• wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung 

vermieden werden sollen.  
Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und 
der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.”  
 
Die im HaSiKo zu treffenden Maßnahmen sollen dazu beitragen, den Ausgleich des Ergeb-
nishaushaltes im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, d. h. hier bis zum Jahr 2029, 
wiederherzustellen.  
 
Bei der Entwicklung eines HaSiKo sind die mit Runderlass d. MI v. 17. 9. 2019 - 33.1-10005 
§ 110 Abs. 8 - vom 17. September 2019 (Nds. MBl. S. 1368), zuletzt geändert durch RdErl. 
vom 17. Januar 2024 (Nds. MBl. 2024 Nr. 49) festgelegte „Hinweise zur Aufstellung und 
inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§ 110 Abs. 8 
NKomVG)“ zu beachten.  
 
Danach sind die notwendigen Maßnahmen konkret und verbindlich zu beschreiben. Der ge-
naue Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Einsparvolumen jeder 
Einzelmaßnahme sind zu benennen. Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Umset-
zungsschritte sind im Hinblick auf die Erträge und Aufwendungen der Haushalte des Aufstel-
lungsjahres und der Folgejahre festzulegen. Der bloße Hinweis im HaSiKo auf abstrakte Prü-
fungsaufträge (wie in den früheren Konsolidierungskonzepten erfolgt) genügt dabei ausdrück-
lich nicht den besonderen Anforderungen des § 110 Abs. 8 NKomVG.  
 
Des Weiteren sind alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung zu überprüfen. Alle nicht auf 
Gesetz beruhenden Leistungen sind detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit 
hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Aufwandserhöhungen im Bereich der 
freiwilligen Leistungen sind einzeln darzustellen und zu begründen.   



2. Ausgangslage 
 
Die Gemeinde Baltrum hat zum 01.01.2012 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf 
das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR; Doppik; Rechnungslegung basierend auf 
doppelter Buchführung) umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt fanden somit die entsprechenden 
gesetzlichen Vorgaben des NKR Anwendung, was sich auch auf die Beurteilung der Fragen 
des Haushaltsausgleichs und der Haushaltssicherung bezog. 
 
Zum 01.01.2012 bestand ein kameraler Sollfehlbetrag in Höhe von 3.334.362,58 €. Im Rah-
men des Jahresabschlusses 2021 konnte dieser vollständig mit Jahresergebnisverwendungsbe-
schluss abgebaut werden. 
 
In den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 sind darüber hinaus noch doppische Fehlbeträge zur 
Höhe von insgesamt 598.946,78 € entstanden. Im Haushaltsjahr 2020 ist zudem ein Fehlbe-
trag in Höhe von 609.060,05 € entstanden. Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse in den 
Jahren 2016 bis 2019 sowie 2021 und 2022 konnten diese Fehlbeträge bis auf 17.072,00 € 
reduziert werden. 
 

 
 
Der zuletzt aufgestellte Jahresabschluss der Gemeinde Baltrum betrifft das Haushaltsjahr 
2022, sodass für die dargestellten Daten ab dem Haushaltsjahr 2023 auf die Planansätze zuge-
griffen wird. Da jedoch der 1. Nachtrag sowie der 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2023 / 
2024 jeweils zum Ende des Haushaltsjahres erstellt wurden, stellen diese Daten eine verlässli-
che Datengrundlage dar. 
 
Basierend auf diesen Annahmen können mit dem Jahresabschluss 2023 sämtliche Fehlbeträge 
abgebaut werden und sogar eine Ergebnisrücklage zum Wert von 1.028.528,00 € gebildet 
werden. 
 
Hieraus sollen in vollständiger Höhe die planerischen Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2024 
mit 150.200 € und 2025 mit 640.100 € gedeckt werden. 
 
Der planerische Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2026 mit 1.234.600 € könnte infolgedessen noch 
anteilig durch die Ergebnisrücklage mit 238.228,00 € gedeckt werden. Daraus resultiert, dass 
zum 31.12.2025 erstmals wieder ein doppischer Fehlbetrag zur Höhe von 996.372,00 € ent-
stünde. 
 
In Hinblick auf die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung zeichnet sich mit den zu er-
wartenden Fehlbeträgen in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 eine Mehrung der doppischen 
Fehlbeträge auf bis zu 3.039.372,00 € ab.  

aus Vorjahren mit 
epidemischer Lage

aus (anderen) 
Vorjahren Gesamt

2012 3.334.362,58 €-     137.154,03 €-        -  €                     -  €                     -  €                     137.154,03 €-        3.471.516,61 €-     220.000,00 €        -  €                     
2013 3.334.362,58 €-     212.590,50 €-        -  €                     137.154,03 €-        137.154,03 €-        349.744,53 €-        3.684.107,11 €-     360.000,00 €        -  €                     
2014 3.334.362,58 €-     188.773,38 €-        -  €                     349.744,53 €-        349.744,53 €-        538.517,91 €-        3.872.880,49 €-     390.000,00 €        -  €                     
2015 3.334.362,58 €-     60.428,87 €-          -  €                     538.517,91 €-        538.517,91 €-        598.946,78 €-        3.933.309,36 €-     390.000,00 €        -  €                     
2016 3.334.362,58 €-     262.039,64 €        -  €                     598.946,78 €-        598.946,78 €-        336.907,14 €-        3.671.269,72 €-     380.000,00 €        -  €                     
2017 3.072.322,94 €-     782.529,32 €        -  €                     598.946,78 €-        598.946,78 €-        183.582,54 €        2.888.740,40 €-     357.142,85 €        -  €                     
2018 2.289.793,62 €-     807.226,70 €        -  €                     598.946,78 €-        598.946,78 €-        208.279,92 €        2.081.513,70 €-     357.142,85 €        -  €                     
2019 1.482.566,92 €-     696.732,80 €        -  €                     598.946,78 €-        598.946,78 €-        97.786,02 €          1.384.780,90 €-     357.142,85 €        -  €                     
2020 785.834,12 €-        609.060,05 €-        -  €                     598.946,78 €-        598.946,78 €-        1.208.006,83 €-     1.993.840,95 €-     357.142,85 €        -  €                     
2021 785.834,12 €-        975.692,12 €        -  €                     1.208.006,83 €-     1.208.006,83 €-     232.314,71 €-        1.018.148,83 €-     357.142,85 €        -  €                     
2022 -  €                     1.001.076,83 €     609.060,05 €-        409.088,78 €-        1.018.148,83 €-     17.072,00 €-          17.072,00 €-          357.142,85 €        -  €                     
2023 -  €                     1.045.600 €          17.072,00 €-          -  €                     17.072,00 €-          1.028.528,00 €     -  €                     357.100,00 €        -  €                     
2024 -  €                     150.200 €-             -  €                     -  €                     -  €                     150.200,00 €-        -  €                     -  €                     1.028.528,00 €     
2025 -  €                     640.100 €-             -  €                     -  €                     -  €                     640.100,00 €-        -  €                     -  €                     878.328,00 €        
2026 -  €                     1.234.600 €-          -  €                     -  €                     -  €                     1.234.600,00 €-     996.372,00 €-        -  €                     238.228,00 €        
2027 -  €                     627.100 €-             -  €                     996.372,00 €-        996.372,00 €-        1.623.472,00 €-     1.623.472,00 €-     -  €                     -  €                     
2028 -  €                     664.800 €-             -  €                     1.623.472,00 €-     1.623.472,00 €-     2.288.272,00 €-     2.288.272,00 €-     -  €                     -  €                     
2029 -  €                     751.100 €-             -  €                     2.288.272,00 €-     2.288.272,00 €-     3.039.372,00 €-     3.039.372,00 €-     -  €                     -  €                     

Bedarfszuweisung ErgebnisrücklageHH-Jahr Kameraler 
Sollfehlbetrag

Ansatz /                        
Rechnungsergebnis

Doppischer Fehlbetrag
Bilanzielles 

Jahresergebnis Gesamtfehlbetrag



3. Analyse der Ursachen zur Fehlbetragsentwicklung 
 

Die Analyse der aktuellen haushaltswirtschaftlichen Lage ist für die Gemeinde Baltrum kein 
erstmaliger und einmaliger Prozess, der vor dem Hintergrund der Erfordernisse der Haus-
haltssicherung durchgeführt wird. Vielmehr findet sich im jährlichen Vorbericht zum Haus-
haltsplan und in den Rechenschaftsberichten zum Jahresabschluss bereits eine Vielzahl ver-
schiedenster Grafiken und Tabellen, welche die Entwicklung wesentlicher Daten chronolo-
gisch abbilden. 
 
Die Gründe für die Veränderungen sind vielfältig und waren nur zum Teil von der Gemeinde 
Baltrum zu vertreten (interne Gründe). Ein Großteil der Faktoren für die Ergebnisverschlech-
terung wurde von außen hereingetragen und war von der Gemeinde Baltrum – wenn über-
haupt – nur geringfügig zu beeinflussen (externe Gründe). 
 
Bei den externen Gründen können beispielsweise angeführt werden:  
• Rechtsanspruch auf Krippenbetreuung  
• Wegfall der Kindergartengebühren für die Betreuung im Umfang bis zu 8 Stunden täglich  
• Tarif- und Besoldungssteigerungen  
• Eingriffe der Landesregierung in den kommunalen Finanzausgleich  
• Verschiebung der Sammelposten (Vermögensgegenstände zw. 150 - 1.000 €) vom inves-

tiven Bereich in den Aufwand (§ 47 Abs. 5 KomHKVO)  
 
Die aufgeführten Gründe sind nur einige Beispiele und erheben keinesfalls Anspruch auf  
Vollständigkeit. 
 
Gleichzeitig gilt es zu beachten, dass die internen als auch externen Faktoren bezogen auf das 
Leistungsangebot betrachtet werden müssen, so sind gesetzliche Leistungen und freiwillige 
(nicht gesetzliche) Leistungen differenziert zu betrachten. 
 
 
a. Gesetzliche Leistungen 

 
i. Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung 

Die Leistungen der Produkte 1.1.1.01 (Gemeindeorgane), 1.1.1.03 (Innere Verwaltungs-
angelegenheiten & Finanzverwaltung), 1.1.1.06 (Personalrat), 6.1.1.01 (Steuern, allge-
meine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) sowie 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Fi-
nanzwirtschaft) sind gesetzlich verpflichtende Aufgaben, die im Rahmen ihrer gesetzli-
chen Standards erfüllt werden. Die Leistungen der Vermietung und Verpachtung im 
Produkt 1.1.1.02 (Allgemeines Grundvermögen & Liegenschaftsverwaltung) können 
grundsätzlich als freiwillig betrachtet werden, allerdings sind die Aufgaben bezogen auf 
das allgemeine Grundvermögen zwingend. 
 

ii. Teilhaushalt 2 – Gemeindeverwaltung (i. e. S.) 
Im Teilhaushalt 2 sind alle Produkte und deren Leistungen als Pflichtaufgaben zu kenn-
zeichnen. 
 

iii. Teilhaushalt 3 – Kurverwaltung (i. e. S.) 
Im Teilhaushalt 3 befindet sich keine gesetzlich zwingend auszuführende Aufgabe. 



b. Freiwillige Leistungen / nicht gesetzliche Leistungen 
 

i. Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung 
Ausführungen zum Produkt 1.1.1.02 (Allgemeines Grundvermögen & Liegenschafts-
verwaltung) siehe oben. Die Produkte 5.3.1.01 (Konzessionsabgaben Strom) und 
5.3.2.01 (Konzessionsabgaben Gas) sind freiwillige Aufgaben, woraus jedoch lediglich 
Erträge erwirtschaftet werden. Das Produkt 5.7.3.01 (Bauhof) ist eine freiwillige Leis-
tung, welche einer näheren Betrachtung bedarf. 
 

ii. Teilhaushalt 2 – Gemeindeverwaltung (i. e. S.) 
Mittelbar können die Trägerschaft der Kindertagesstätte „Klabautergarten“ und die der 
Oberschule auf Baltrum als freiwillige Leistungen betrachtet werden, welche im Rah-
men der Gesetze sowie Verträge mit dem Landkreis Aurich bewirtschaftet werden. 
 

iii. Teilhaushalt 3 – Kurverwaltung (i. e. S.) 
Sämtliche Leistungen des Teilhaushaltes 3 sind freiwillige Leistungen, welche aller-
dings im Rahmen der Beitragserhebung (Gästebeitrag, Tourismusbeitrag) refinanziert 
werden. Lediglich ein kalkulatorischer Eigenanteil ist durch die Gemeinde zu finanzie-
ren. Da hier insbesondere die Aufgaben des Kurbetriebes und des Tourismusmarketings 
angegliedert sind, ist zu beachten, dass die privaten Unternehmen auf der Insel Baltrum 
vorrangig auf dem Gebiet der Tourismuswirtschaft tätig sind und somit ein gewisser Ei-
genanteil als gerechtfertigt und notwendig zu betrachten ist. 
 
 

c. Handlungsbedarf und - optionen 
 
Ziel muss es sein, die Leistungsfähigkeit auf allen Ebenen durch einen dauerhaft geneh-
migungsfähigen Haushaltsplan mittelfristig zu gewährleisten. Hierzu zählt auch die un-
eingeschränkte Möglichkeit, in wichtige und nachhaltige Maßnahmen investieren zu kön-
nen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Haushalts muss sich also den geänderten 
Rahmenbedingungen anpassen, wozu sowohl Ertragsverbesserungen als auch Aufwands-
kürzungen in nahezu allen Bereichen der Gemeinde Baltrum zählen. 
 
Da die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten (Gemeindeanteil an der Lohn- und Ein-
kommensteuer, Gewerbesteuer, Finanzausgleich) der direkten Einflussnahme der Ge-
meinde Baltrum entzogen ist und mit einer nachhaltigen Finanzausstattung nicht gerech-
net werden kann, besteht akuter Handlungsbedarf im Rahmen der eigenen steuerbaren 
Bewirtschaftungsoptionen im Haushalt. Ansonsten droht eine Begrenzung im Bereich der 
Investitionen, denn auch diese müssen zu einem großen Teil zwangsläufig über Kredite 
mitfinanziert werden, die wiederum bei der bestehenden Haushaltssituation seitens der 
Aufsichtsbehörde nur beschränkt genehmigt werden. Die Maßnahmen, die die Gemeinde 
im Rahmen des Haushaltssicherungsprozesses jetzt einleiten muss, können sich nur auf 
Bereiche beziehen, wo eine direkte und möglichst kurz- bis mittelfristig wirkende Ein-
flussnahme möglich ist; diese bestehen in:  
 
1. Prozessoptimierung mit dem Ziel, die bestehenden Aufgaben mit weniger Res-

sourcen zu erledigen  
2. Standardreduzierung in den Aufgabenbereichen  
3. Einsparungen bei den beeinflussbaren Aufwendungen und Auszahlungen  
4. Ausschöpfen der rechtlichen Möglichkeiten zur Ertragsverbesserung im Bereich 

Steuern, Gebühren und Entgelte 
  



4. Konsolidierungsvolumen aus dem HaSiKo 2026 
 
Die Wirkung der HaSiKo-Maßnahmen auf die aktuelle Finanzplanung des Doppelhaushaltes 
2025 / 2026 zeigt sich an folgender Gesamtdarstellung: 
 

 
 
Das Konsolidierungsvolumen richtet sich dabei an den planerischen Fehlbeträgen der Jahre 
2026 bis 2029 (unter Inanspruchnahme der fiktiven Ergebnisrücklage) aus. Das HaSiKo 2026 
sieht mit seinen Maßnahmen einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von insgesamt 
2.698.700 € vor, wobei die vorgenannten Fehlbeträge insgesamt 3.039.372,00 € betragen. 
 
Dennoch würden bis zum 31.12.2029 Fehlbeträge in Höhe von bis zu 1.994.272 € entstehen, 
sofern sämtliche Maßnahmen planmäßig umgesetzt würden. Erst ab dem Haushaltsjahr 2030 
könnte der Haushaltsausgleich wieder erreicht und die Fehlbeträge rechnerisch bis zum Ab-
lauf des Jahres 2057 wieder abgebaut werden. 
 
Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass die Gemeinde Baltrum ab dem Haushaltsjahr 2025 
erneut Anträge auf Bedarfszuweisungen nach dem Nds. Gesetz über den Finanzausgleich 
(NFAG) stellen wird. Dabei ist es nicht unrealistisch, dass jährlich Zuweisungen des Landes 
Niedersachsen zur Höhe von mehr als 100.000 € geleistet werden. Hierbei sei auch auf die 
Auflistung der bisherigen Bedarfszuweisungen der Jahre 2012 bis 2016 unter Punkt 2 verwie-
sen. 
 
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Doppelhaushalt 2025 / 2026 die Investitionsmaßnah-
me „Neubau - Feuerwehrgerätehaus“ (1.2.6.01/2014.7871000) mit einem Gesamtinvestitions-
volumen von über 6.542.000 € in Abhängigkeit einer Zuweisung vom Land Niedersachsen 
von mindestens 1 Mio. € stellt. Im Jahr 2024 wurde für vergleichbare Vorhaben vom Land 
Niedersachsen eine besondere Bedarfszuweisung von über 1.500.000 € geleistet.  
 
Auch weitere wesentliche Investitionen wie der „Straßenbau - Wuppdi“ 
(5.4.1.01/2020.7872000) mit Gesamtauszahlungen von 300.000 € und der „Neubau - Natio-
nalparkhaus“ (5.7.5.01/2019.7871000) mit Gesamtauszahlungen von 2.628.200 € stehen in 
Abhängigkeit zu Fördermittelgewährungen, sodass Sperrvermerke im Investitionsplan aufge-
nommen wurden. Gleichwohl stellt die mittelfristige Ergebnisplanung den Abschluss dieser 
Maßnahmen in Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten dar.  
 
Verbesserungen von Förderquoten oder die Nichtumsetzung dieser notwendigen Investitio-
nen, würden dennoch die Finanz- und Ertragslage erheblich beeinflussen, sodass dieses 
grundsätzlich beim Konsolidierungsvolumen auch zu berücksichtigen ist.  

Haushaltsjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Gesamt

+1 +2 +3 +4 +5
2026 (2027) (2028) (2029) (2030) (2031)

Maßnahmen - Erträge / Einzahlungen - Gesamt 129.900 173.400 173.400 193.400 713.800 713.800 2.097.700
Maßnahmen - Aufwendungen / Auszahlungen - Gesamt 53.000 96.000 113.000 113.000 113.000 113.000 601.000

Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen -1.234.600 -627.100 -664.800 -751.100 -751.100 -751.100 -
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen -1.051.700 -357.700 -378.400 -444.700 75.700 75.700 -

Plan-Rücklage 238.228
Fehlbetrag HH -996.372

Fehlbetrag HaSiKo -813.472

Finanzielle Auswirkungen (in EUR)



5. HaSiKo-Maßnahmen 
 
Für eine detaillierte rechnerische Darstellung der Auswirkungen der nachstehenden Maßnah-
men des HaSiKo 2026 auf die Gesamtergebnisse der Haushaltsjahre 2026 bis 2031 wird auf 
die Übersicht zum HaSiKo 2026 verwiesen. 
 
I. HaSiKo-Maßnahmen bezogen auf Erträge und Einzahlungen 

 
Nrn. 1. / 2. Mieten und Pachten 

Die Maßnahme soll eine konsequente Erhöhung der Erträge um jeweils 15 % 
im Bereich der Liegenschaftsverwaltung (Produkt 1.1.1.02) ab den Haushalts-
jahren 2026 und 2029 realisieren. Gleichzeitig ist anzumerken, dass die Reali-
sation in Abhängigkeit zum Auslastungsgrad der Miet- und Pachtobjekte der 
Gemeinde steht. Es wird davon ausgegangen, dass in den Haushaltsjahren 2026 
bis 2028 Mehreinnahmen von 15.000 € p. a. und ab dem Haushaltsjahr 2029 
von jährlich 35.000 € erzielt werden könnten. 

 
Nr. 3.  Verwaltungskostentarif 

Anpassung des Verwaltungskostentarifs zum Haushaltsjahr 2026 an das Ni-
veau der umliegenden Kommunen. Da die Verwaltungskostensatzung inkl.       
-tarif zuletzt im Jahr 1999 angepasst wurde, kann hier von einer deutlichen Er-
höhung der Einnahmen ausgegangen werden. Der Konsolidierungsbetrag die-
ser Maßnahme wird auf ein Volumen von 4.000 € geschätzt. 

 
Nr. 4.  Inselmobil 

Ab dem Haushaltsjahr 2025 soll basierend auf den Abschreibungen für das 
Fahrzeug dieser Aufwand stetig als Ertrag generiert werden, sodass das Insel-
mobil sich selbst trägt. Infolgedessen soll ein Fahrtentgelt in Höhe von 15,00 € 
(inkl. USt.) erhoben werden. 

 
Nr. 5.  Schwimmbad „SindBad“ und Fitnessraum „Muckibude“ 

Zur neuen Saison 2026 sollen die Entgelte erhöht werden und zudem eine Ko-
operation im Rahmen eines Firmenfitnessmodells geprüft und ggfs. werden. 
Eine Erlösverbesserung von über 10.000 € pro Jahr wird angestrebt. 

 
Nr. 6.  Strandkorb-/-zeltvermietung 

Im Vergleich mit den weiteren Strandkorbvermietungsbetrieben der ostfriesi-
schen Inseln könnten eine deutliche Erhöhung der Mietpreise und eine Opti-
mierung der Tarifstruktur (Online- und Vor-Ort-Tarif) erfolgen. 
 
Die Verwaltung schlägt eine Anhebung der Entgelte zum Haushaltsjahr 2026 
entsprechend der nachstehenden Darstellung vor. Infolgedessen könnten Mehr-
einnahmen von ca. 95.000 € erzielt werden. 
 

 
  

2026
Tarif 1 2 3 4 5 6 7

Vor-Ort 15,00 €   14,00 €   14,00 €   14,00 €   14,00 €   14,00 €   12,50 €   
Online 14,00 €   13,00 €   13,00 €   13,00 €   13,00 €   13,00 €   11,50 €   

Anzahl Tage



Nr. 7.  Merchandising 
Zum Haushaltsjahr 2026 soll der Vertrieb sämtlicher Merchandise-Artikel auf 
ihre Wirtschaftlichkeit geprüft und die Endkundenpreise entsprechend erhöht 
werden. Ziel ist die Nettoeinnahmen um 5.000 € zu maximieren. 

 
Nrn. 8. / 9. Grundsteuern A und B 

Mit dem Doppelhaushalt 2025 / 2026 wird die Grundsteuerreform entspre-
chend des § 7 Abs. 1 NGrStG aufkommensneutral für die Grundsteuer B um-
gesetzt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A soll dem Hebesatz der Grundsteu-
er B entsprechen. Da es rechnerisch bei der Grundsteuer A im Jahr 2025 zu ei-
ner Steuerentlastung kommt, soll zum Haushaltsjahr 2026 eine Erhöhung der 
Hebesätze auf 560 v. H. erfolgen. Da die Aufkommensveränderungen im Be-
reich der Grundsteuer A marginal sind, jedoch im Bereich der Grundsteuer B 
für die Gemeinde Baltrum von Bedeutung, kommt es folglich in Summe zu ei-
ner Erhöhung der Steuererträge aus Grundsteuern A und B. 
Zum Haushaltsjahr 2030 soll eine weitere Erhöhung der Hebesätze in Höhe 
von 40 v. H. auf 600 v. H. erfolgen.  

   
Nrn. 10. / 11. Gewerbesteuer 

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt im Haushaltsjahr 2022 auf 
400 v. H. erhöht. Zu den Haushaltsjahren 2027 und 2030 soll jeweils eine Er-
höhung um 20 v. H. auf 420 v. H. (2027) und 440 v. H. (2030) erfolgen. 

 
Nr. 12.  Hundesteuer 

Die Besteuerung der Hundehaltung auf Baltrum soll zum Haushaltsjahr 2027 
angepasst werden. Insbesondere verfügt die aktuelle Satzung der Gemeinde 
noch nicht über eine Regelung zur besonderen Besteuerung von gefährlichen 
Hunden. Diese Regelung soll entsprechend eingeführt werden. 

   
Nr. 13.  Zweitwohnungssteuer 

Zum Haushaltsjahr 2030 soll die Zweitwohnungssteuer erhöht werden. Ziel ist 
es das Steueraufkommen um 50.000 € zu erhöhen. 

 
Nr. 14.  Einführung einer Betten-/ Übernachtungssteuer 

Zum Haushaltsjahr 2030 soll eine Betten-/ Übernachtungssteuer eingeführt 
werden, sofern die defizitäre Haushaltslage der Gemeinde sich nicht verbessert 
hat. Hierfür wäre eine Ausnahmegenehmigung durch die Kommunalaufsicht 
gem. § 3 Abs. 4 S. 2 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) erforder-
lich. Bei über 400.000 Übernachtungen (2023: 428.339) jährlich würde bei ei-
nem Beitrag von 1,00 € pro Übernachtung ein erheblicher Beitrag zur Konsoli-
dierung geleistet werden. 

  



II. HaSiKo-Maßnahmen bezogen auf Aufwendungen und Auszahlungen 
 

Nr. 1.   Pauschale Einsparung 
Entsprechend der Nr. 2.4 des Runderlasses des MI kann ein pauschaler Konso-
lidierungsbetrag zur Minderung der Aufwandspositionen erfasst werden, wel-
cher einen Betrag von bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen nicht über-
schreiten darf. Das HaSiKo 2026 erfasst einen Betrag von 50.000 € jährlich, al-
so ca. 1 % der ordentlichen Aufwendungen entsprechend. 

 
Nr. 2.   Organisationsuntersuchung  

Diese Untersuchung soll einschließlich einer Personalbedarfsermittlung als 
auch einer Prozess- und Organisationsoptimierung stattfinden. Im Vergleich zu 
anderen Gebietskörperschaften kann hier ein Verbesserungspotenzial von 
ca. 20.000 € erwartet werden. 

 
Nr. 3.  Veranstaltungsmanagement 

Im Bereich der angebotenen Veranstaltungen ist ab dem Haushaltsjahr 2026 
eine Margenverbesserung oder Angebotsverkleinerung vorzunehmen. Ziel ist 
es die Kosten um jährlich 3.000 € zu reduzieren. 

 
Nr. 4.  Marketing 

Das Angebot von Gewinnspielen, Geschenken o. Ä. soll eingeschränkt werden. 
Das Konzept um die Gästeehrung soll angepasst werden. Ziel ist es ab dem 
Haushaltsjahr eine jährliche Einsparung von ca. 3.000 € zu erzielen. 

 
Nr. 5.  Lesesaal 

Ab dem Haushaltsjahr 2028 wird der Betrieb des Lesesaals aufgegeben. Der 
Konsolidierungsbeitrag beläuft sich auf jährlich ca. 2.500 €. 

 
Nr. 6.  Strand – DLRG 

Es erfolgt eine Kündigung der für die ehrenamtlichen der DLRG angemieteten 
Wohnung. Zuvor hat ein Umbau der Wohnungen im Haus 42 zu erfolgen, um 
den Ehrenamtlichen dort einen Verbleib auf der Insel zu bieten. Infolgedessen 
würden sich Einsparungen von ca. 20.000 € pro Jahr ergeben. 

 
Nr. 7.  Broschüren und Prospekte 

Die Kommunikationskanäle der Gemeinde werden vorrangig auf digitale Me-
dien umgestellt. Das Printmedium wird nur in kleineren Auflagen eingesetzt. 
Infolgedessen könnten sich ab dem Haushaltsjahr 2028 Minderungen der Auf-
wendungen von ca. 10.000 € ergeben. 

 
Nr. 8.  Gemeinsame Website - Gemeinde und Tourismus 

Die touristische Website wird im Jahr 2027 in die Website der Gemeinde inte-
griert. Daraufhin könnten Einsparungen von ca. 3.000 € jährlich generiert wer-
den. 

 
Nr. 9.  Website „Traumjobs Baltrum“ 

Die Website „Traumjobs Baltrum“ wird im Jahr 2028 eingestellt, sodass  jähr-
liche Aufwandsminderungen von 1.500 € entstehen. Alternativ kann die Er-
lössituation optimiert werden, sodass die Website kostendeckend ist.  

  



6. Haushaltssicherungskonzept 2025 
 
Wie bereits in der Ausgangslage beschrieben, kann die Gemeinde Baltrum den planerischen 
Fehlbetrag der Haushaltsjahre 2024 und 2025 durch eine fiktive Ergebnisrücklage decken. 
Infolgedessen besteht derzeit für die vorgenannten Haushaltsjahre keine Pflicht zur Erstellung 
eines HaSiKo. Mit den Beschlüssen zur Doppelhaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaus-
haltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde bereits vorausschauend gehandelt 
und der Beschluss dahingehend erweitert, dass „[s]ofern die tatsächlichen Jahresabschlüsse 
2022 und 2023 von den derzeitigen Hochrechnungen negativ abweichen und demzufolge der 
Fehlbetrag 2024 aus der Überschussrücklage nicht gedeckt werden kann, […] unverzüglich 
ein Haushaltssicherungskonzept mit konkreten Maßnahmen zur Konsolidierung zu erstellen“ 
wäre. 
 
Der Beschluss über die 2. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 
findet zeitgleich mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 
2025 und 2026 im Dezember 2024 statt, sodass sich diese vorbezeichnete Beschlusserweite-
rung nicht nochmals erfolgte. Gleichwohl hat die Gemeinde Baltrum ihre Handlungen voraus-
schauend und vorsichtig gestaltet, sodass zum Haushaltsjahr 2025 einen Maßnahmenvorbe-
halt formuliert wurde. 
 
Daher soll das vorliegende HaSiKo 2026 gem. § 6 Abs. 5 S. 1 der Haushaltssatzung der Ge-
meinde Baltrum für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 bereits mit einigen Maßnahmen unmit-
telbar bereits im Haushaltsjahr 2025 Anwendung finden, sofern die tatsächlichen Jahresab-
schlüsse 2023 und 2024 von den derzeitigen Planungen und Hochrechnungen negativ abwei-
chen und demzufolge der Fehlbetrag 2025 aus der Überschussrücklage nicht gedeckt werden 
kann. Infolgedessen würde eine Vielzahl der geplanten Maßnahmen um ein Haushaltsjahr 
früher umgesetzt werden. Infolgedessen sollten zudem im Haushaltsjahr 2026 45.500 €, im 
Haushaltsjahr 2027 15.500 € und im Haushaltsjahr 2029 520.400 €, d. h. insgesamt 
581.400 €, konsolidiert werden. 
 
Ferner soll gem. § 6 Abs. 5 S. 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Baltrum für die Haus-
haltsjahre 2025 und 2026 bereits zum Haushaltsjahr 2027 die Einführung einer Betten- bzw. 
Übernachtungssteuer geprüft werden, sofern der planerische Fehlbetrag des Haushaltsjahres 
2025 nicht einmal anteilig durch eine Überschussrücklage gedeckt werden kann. Infolgedes-
sen würde ein weiteres Konsolidierungspotenzial von jeweils 400.000 € in den Haushaltsjah-
ren 2027 und 2028 freigesetzt. Diese Maßnahme erfordert allerdings, aufgrund des § 3 Abs. 4 
S. 2 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG), die Gewährung einer Ausnahme durch 
die Kommunalaufsicht, sodass zunächst eine Prüfung der Maßnahmenumsetzung festgelegt 
wird. 
 
In Folge dieser freiwilligen Bestimmungen sichert sich die Gemeinde Baltrum durch ihr um-
sichtiges Verhalten bereits frühzeitig, unter Bezugnahme auf das HaSiKo für das Haushalts-
jahr 2026, gegen nicht vorhergesehene Fehlentwicklungen der Vorjahre ab.  





Lfd. Kurzbezeichnung Buchungsstelle Umsetzungs- Umsetzung Bezugsgröße Haushaltsjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Gesamt
Nr. der Maßnahme (Produkt/Konto) zeitpunkt +1 +2 +3 +4 +5

(HHJ 2025) 2026 (2027) (2028) (2029) (2030) (2031)
-EUR-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. Erträge / Einzahlungen - -
1. Mieten & Pachten - Erhöhung (um 15 %) 1.1.1.02.3411000 2026 155.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000 - -
2. Mieten & Pachten - Erhöhung (um 15 %) 1.1.1.02.3411000 2029 155.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 60.000 - -

3. Verwaltungskostentarif - Anpassung / Erhöhung
1.2.2.01.3311000; 
1.2.2.03.3311000; 
5.1.1.01.3311000

2026 28.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 24.000 - -

4. Inselmobil -  Fahrtentgelt (15 € inkl. Ust.) 4.1.8.01.3461000 2026 0 900 900 900 900 900 900 5.400 - -

5. Entgelterhöhung / Kooperation "Firmenfitness"- Schwimmbad 
"SindBad" & Fitnessraum "Muckibude" 4.1.8.02.3461000 2026 95.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 - -

6. Entgelterhöhung - Strandkorb-/-zeltvermietung 4.1.8.03.3461000 2026 345.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 570.000 - -
7. Merchendise - Preiserhöhung 5.7.5.01.3421000 2026 65.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 - -
8. Grundsteuer A - Erhöhung (um 40 v. H.) auf 600 v. H. 6.1.1.01.3011000 2030 200 0 0 0 0 100 100 200 2029 -
9. Grundsteuer B - Erhöhung (um 40 v. H.) auf 600 v. H. 6.1.1.01.3012000 2030 379.900 0 0 0 0 27.800 27.800 55.600 2029 -
10. Gewerbesteuer - Erhöhung (um 20 v. H.) auf 420 v. H. 6.1.1.01.3013000 2027 891.500 0 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 212.500 2026 -
11. Gewerbesteuer - Erhöhung (um 20 v. H.) auf 440 v. H. 6.1.1.01.3013000 2030 891.500 0 0 0 0 42.500 42.500 85.000 2029 -
12. Hundesteuer - Erhöhung / Regelung f. gef. Hunde 6.1.1.01.3032000 2027 4.100 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 2026 -
13. Zweitwohnungssteuer - Erhöhung 6.1.1.01.3034000 2030 490.000 0 0 0 0 50.000 50.000 100.000 2029 -

14. Einführung einer Betten- / Übernachtungssteuer                            
(Beachte: Ausnahmevorbehalt gem. § 3 Abs. 4 S. 2  NKAG) - 2030 0 0 0 0 0 400.000 400.000 800.000 2029 2027

Gesamt 129.900 173.400 173.400 193.400 713.800 713.800 2.097.700
II. Aufwendungen / Auszahlungen - -
1. Pauschale Einsparung (ca. 1 %) Produktkontenbereich 4* 2026 5.656.600 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000 - -

2.
Organisationsuntersuchung, einschließlich 
Personalbedarfsermittlung, Prozess- und 
Organisationsoptimierung

Produktkontenbereich 40* 2027 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 - -

3. Veranstaltungen - Margenverbesserung / 
Angebotsverkleinerung 4.1.8.01.4271000 2026 36.900 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 18.000 - -

4. Einschränkung (Marketing-) Gewinnspiele, Geschenke, 
Gästeehrungen

4.1.8.01.4271000; 
4.1.8.01.4431000;     
5.7.5.01.4271000;     
5.7.5.01.4431000

2028 5.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 2027 -

5. Lesesaal - Betriebseinstellung 4.1.8.01.4431000 2028 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 2027 -
6. Strand - DLRG - Kündigung Wohnung 4.1.8.03.4231000 2027 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 - -

7. Anzahl der (Marketing-) Broschüren, Prospekte etc. 
einschränken (Allg. & Umstellung auf Online- statt Printmedien) 5.7.5.01.4271000 2028 20.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 2027 -

8. Einheitlicher Internetauftritt (nur eine Website) 5.7.5.01.4431000 2027 5.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 2026 -
9. Einstellung der Website "Traumjobs Baltrum" 5.7.5.01.4431000 2028 1.500 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 - -

Gesamt 53.000 96.000 113.000 113.000 113.000 113.000 601.000
-1.234.600 -627.100 -664.800 -751.100 -751.100 -751.100 -
-1.051.700 -357.700 -378.400 -444.700 75.700 75.700 -

238.228
-996.372
-813.472
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I. Grundsätzliche Informationen 

1. Rechtliche Grundlagen für eine wirtschaftliche Betätigung 

In Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 57 der Niedersächsischen Verfassung wird den 
Gemeinden das Recht der Selbstverwaltung garantiert. Hierzu zählt auch das Recht auf 
wirtschaftliche Betätigung. Den Kommunen sind jedoch bei der wirtschaftlichen Betätigung 
durch gesetzliche Bestimmungen Grenzen gesetzt. 
 
Im § 136 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist 
bestimmt, dass die Kommunen sich zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich 
betätigen dürfen und Unternehmen errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern dürfen, 
wenn und soweit 
 
1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, 
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenem Verhältnis zu der 

Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen, 
3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des 

öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von 
Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen 
insbesondere für Breitbandtelekommunikation der öffentlichen Zweck nicht ebenso gut 
und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.  

 
Unternehmen  und sonstige Einrichtungen, zu denen die Gemeinden gesetzlich verpflichtet 
sind und die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs dienen, sind keine wirtschaftlichen 
Unternehmen im Sinne der Regelungen des NKomVG. 

2. Berichtspflicht 

Nach § 151 S. 1 NKomVG hat die Kommune einen Bericht über ihre Unternehmen und 
Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über 
ihre kommunalen Anstalten (Beteiligungsbericht) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. 
Der Bericht enthält nach 151 S. 2 NKomVG insbesondere Angaben über 
 
1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, 

die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung 
gehaltenen Beteiligungen, 

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die 
Einrichtung ,  

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, 
die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf 
die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie 

4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen. 
 
Zusammen mit dem Haushaltsplan soll der Beteiligungsbericht einen vollständigen 
Überblick über die wirtschaftliche Beteiligung und der daraus u.U. resultierenden 
Verpflichtung der Gemeinde Baltrum abbilden.  
 
Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist nach § 151 S. 3 NKomVG jedermann gestattet.  



 
 

II. Organisationsformen 
 

Für die Aufgabenwahrnehmung außerhalb der Kernverwaltung stehen  u.a. folgende 
Organisationsformen zur Verfügung: 

 
 Kaufmännisch geführte unselbständige Einrichtungen 
 Eigenbetriebe 
 Eigen- u. Beteiligungsgesellschaften  
 Anstalten des öffentlichen Rechts 
 Zweckverbände 
 Wasser- u. Bodenverbände 
 Sonstige 
 Vereine 

 
Die Gemeinde Baltrum bedient sich der Organisationsformen der Beteiligungsgesellschaften.  
 
Im nun folgenden Abschnitt werden die Beteiligungen aufgeführt und näher beschrieben. 

  



 
 

III. Beteiligungen 

1. Baltrumer Konsumgenossenschaft eG 

Haus Nr. 295 
26579 Baltrum 

 
Tel.:  04939 / 1333 
E-Mail:  info@inselmarkt-baltrum.de 

 
Unternehmensgegenstand/ -zweck  
 
Gemeinschaftlicher Einkauf von Bedarfsgütern aller Art im Großen und Abgabe im Kleinen 
gegen Barzahlung. Herstellung und Bearbeitung von Bedarfsgütern in eigenen Betrieben. 
Belieferung von Großverbrauchern. Vermietung und Verpachtung genossenschaftseigener 
Räume und Einrichtungen. Bereitstellung von Dienstleistungen. 
 
Rechtliches 
 
Rechtsform:       e.G. 
 
Satzung:      Gültig in der Fassung vom 28.06.2021 
 
Eintrag im Genossenschaftsregister:    Registergericht Aurich GnR 100009 
 
Größenklasse:      Kleinstgenossenschaft i.S.d. § 267a HGB 
 
Beteiligungsverhältnis 
 
Genossenschaftsanteil:    510,00 € 
 
Besetzung der Organe     
 
Vorstand: 
a) Vorsitz      Dieter Tegeler 
b) Sonstige Mitglieder    Riklef Lotichius 

Sonja Kirchner 
 
Aufsichtsrat: 
a) Vorsitz      Edzard Meyer   
b) Sonstige Mitglieder    Eva Friedrich 

Sabine Hinrichs 
       Ulrike Stark 
 
Die Gemeinde Baltrum wird nicht in den Organen der Genossenschaft vertreten. 



 
 

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt 
 
-keine- 
 
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 
 
Bilanz 
 

Aktiva 31.12.2022 
EUR 

31.12.2021 
EUR 

A. Anlagevermögen   
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 
II. Sachanlagen 684.509,62 728.419,62 
III. Finanzanlagen 410,00 410,00 

B. Umlaufvermögen   
I. Vorräte 136.190,00 128.690,00 
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 80.649,58 81.012,65 
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben 

bei Kreditinstituten und Schecks 605.232,13 457.016,95 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.168,73 4.219,90 
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.511.160,06 1.399.769,12 

Passiva 31.12.2022 
EUR 

31.12.2021 
EUR 

A. Eigenkapital   
I. Geschäftsguthaben 136.875,00 137.385,00 
II. Kapitalrücklage 333,11 333,11 
III. Ergebnisrücklagen 512.750,00 512.750,00 
IV. Gewinnvortrag 383.889,55 279.261,09 
V. Jahresüberschuss 94.898,61 104.628,46 

B. Rückstellungen 85.757,00 56.634,00 
C. Verbindlichkeiten 296.656,79 308.777,46 
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.511.160,06 1.399.769,12 
 
  



 
 

2. Hafenzweckverband Neßmersiel 

Schatthauser Straße 9 
26553 Dornum 

 
Tel.   04933/991480 
Fax:   04933/991469 
E-Mail:  verwaltung@hafenzweckverband-nessmersiel.de 

 
Unternehmensgegenstand/ -zweck  
 
Der Zweckverband ist Träger des Hafens Neßmersiel. Aufgaben des Zweckverbandes sind die 
Unterhaltung und der Betrieb des Hafens sowie der Betrieb des Personen- und Güterverkehrs mit 
dem Schiff zwischen Neßmersiel und Baltrum. Zum Hafen gehört auch das Außentief. Der 
Zweckverband übernimmt die Unterhaltung des Anlegers und des Außentiefs nur insoweit, als 
hierzu kein Dritter verpflichtet ist oder die Unterhaltung übernimmt. 
 
Rechtliches 
 
Rechtsform:       Zweckverband 
 
Satzung:      Gültig in der Fassung vom 18.11.2005 
 
Beteiligungsverhältnis 
 
Anteil der Gemeinde Baltrum in %:    50,00 
 
Besetzung der Organe    Bis 04/2024   Ab 05/2024 
 
Verbandsgeschäftsführung:  
a) Geschäftsführer/-in    Harm Olchers   Uwe Trännapp 
b) Stellv. Geschäftsführer/-in   Uwe Trännapp  Oliver Schütte 
 
Verbandsversammlung: 
a) Vorsitz      Alwin Theesen  Harm Olchers 
b) Stellv. Vorsitz     Ralf Olchers   Alwin Theesen 
c) Vertretung der Gemeinde Dornum  Thorsten Caspers  Thorsten Caspers 

Uwe Caspers   Uwe Caspers 
Jibbe Lindena   Jibbe Lindena 

d) Vertretung der Gemeinde Baltrum  Galt Heiken   Galt Heiken 
Keya Hinrichs   Ralf Olchers 
Christian Ulrichs  Christian Ulrichs 

  



 
 

Beteiligung an anderen Unternehmen 
 
- keine -  

 
Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt 
 
Es wird derzeit keine Verbandsumlage gezahlt, auch bestehen keine anderen Verpflichtungen 
gegenüber dem Hafenzweckverband Neßmersiel.  
 
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 
 
Bilanz 

 

  



 
 

3. Ostfriesische Inseln GmbH 

Goethestr. 1 
26757 Borkum 

 
Tel.:   04922 / 933-141 
E-Mail:  info@ostfriesische-inseln.de 

 
Unternehmensgegenstand/ -zweck  
 
Maßnahmen und Dienstleistungen aller Art im Bereich Tourismus, insbesondere 
Tourismusmarketing, -förderung und -lobbying sowie Werbung und Kommunikation für 
kommunale Einrichtungen und sonstige Gewerbebetriebe der Ferienregion Ostfriesische Inseln 
und für Gewerbetreibende, die die Aktivitäten der Gesellschaft und ihre Marketingwirkung als 
Multiplikator mit positiver Auswirkung auf den Übernachtungs- und Tagestourismus entlang der 
touristischen Wertschöpfungskette für diese Ferienregion vervielfältigen und verbreiten können. 
 
Rechtliches 
 
Rechtsform:       GmbH 
 
Eintrag im Handelsregister:     Registergericht Aurich HRB 204769 
 
Beteiligungsverhältnis 
 
Kapitalanteil in %:     8,413 
  



 
 

Besetzung der Organe    Bis 12/2024   Ab 01/2025 
 
Geschäftsführung:     Göran Sell   Wilhelm Loth 
           Corina Habben 
 
Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt 
 
Zahlung von Umlagen und Projektarbeiten  
 
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 
 
Bilanz 
 

Aktiva 31.12.2022 
EUR 

31.12.2021 
EUR 

A. Anlagevermögen 42.783,35 182.635,46 
B. Umlaufvermögen 365.913,21 169.581,07 
Bilanzsumme, Summe Aktiva 408.696,56 352.216,53 

Passiva 31.12.2022 
EUR 

31.12.2021 
EUR 

A. Eigenkapital 258.982,83 190.753,18 
B. Rückstellungen 23.871,01 21.380,00 
C. Verbindlichkeiten 125.842,72 140.083,35 
Bilanzsumme, Summe Passiva 408.696,56 352.216,53 
 
 
  



 
 

4. WOGE Baltrum eG 

Haus Nr. 130 
26579 Baltrum 

 
Tel.:   04939/80-66 
E-Mail:  scheutwinkel@baltrum.de 

 
Unternehmensgegenstand/ -zweck  
 
Die Bewirtschaftung, Errichtung, der Erwerb, die Vermittlung, Veräußerung und Betreuung von 
Wohnungen zur Vermietung. Die Wohnungen sollten vorrangig Personen mit dringendem 
Wohnungsbedarf, vor allem auf der Insel beruflich tätigen Personen und langjährigen 
Inselbewohnern (Rentner), zur Verfügung gestellt werden. Sie kann alle im Bereich der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden 
Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden 
und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und 
Dienstleistungen. 
 
Rechtliches 
 
Rechtsform:       e.G. 
 
Satzung:      Gültig in der Fassung vom 05.11.2018 
 
Eintrag im Genossenschaftsregister:    Registergericht Aurich GnR 200033 
 
Größenklasse:      Kleinstgenossenschaft i.S.d. § 267a HGB 
 
Beteiligungsverhältnis 
 
Genossenschaftsanteil:    10.000,00 € 
 
Besetzung der Organe    Bis 10/2024   Ab 11/2024 
 
Vorstand: 
a) Vorsitz:      Peter Scheutwinkel   Peter Scheutwinkel 
b) Sonstige Mitglieder:    Petra de Vries   Petra de Vries 

Anja Thöse   Martin Heinkelein 
 
Aufsichtsrat: 
a) Vorsitz:      Karl-Siegfried Völkel  Karl-Siegfried Völkel 
b) Sonstige Mitglieder:    Martin Heinkelein  Roland Mann 

Dr. Hermann Meier  Dr. Hermann Meier 
Denis Metz   ./. 

c) Vertretung der Gemeinde Baltrum:  Dennis Pollmann  Dennis Pollmann 
  



 
 

Beteiligung an anderen Unternehmen 
 
-keine- 
 
Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt 
 
-keine- 
 
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 
 
Bilanz 
 

Aktiva 31.12.2023 
EUR 

31.12.2022 
EUR 

A. Anlagevermögen   
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 18,00 

B. Umlaufvermögen   
I. Forderungen und sonstige Vermögengegenst. 
II. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 

32.079,12 
68.016,65 

15.310,24 
67.888,09 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 
Bilanzsumme, Summe Aktiva 100.096,77 83.216,33 

Passiva 31.12.2023 
EUR 

31.12.2022 
EUR 

A. Eigenkapital   
I. Geschäftsguthaben 78.250,00 73.000,00 
II. Ergebnisrücklagen 456,00 0,00 
III. Gewinn-/Verlustvortrag 1.820,45 - 7.428,46 
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss 8.147,14 9.704,91 

B. Rückstellungen 7.164,59 4.783,00 
C. Verbindlichkeiten 4.258,59 3.156,88 
Bilanzsumme, Summe Passiva 100.096,77 83.216,33 
 




